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liebe leserin, lieber leser!

Österreich und Europa stehen vor großen herausforderungen. Der Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft und viele Errungenschaften wie Freiheit und Grundrechte werden in 
Frage gestellt. wichtige Zukunftsfragen bleiben auf der strecke. Es braucht neuen Mut für 
ein starkes, gemeinsames Europa statt alter nationaler Grenzen und einer an rechtspopu-
lismus ausgerichteten Politik, die immer schamloser tabus bricht und Eigen- und Kliente-
linteressen vor das wohl der Bürgerinnen und Bürger stellt. Die GrÜNEN setzen dem ein 
angebot entgegen.

Ein angebot, das auf mehr Vertrauen in die Demokratie baut, statt auf einen rückfall in 
den anti-demokratischen autoritären staat. wir setzen der Politik von angst und hass un-
sere Zuversicht und antworten auf die großen herausforderungen unserer Zeit entgegen. 
Das vorliegende wahlprogramm beschreibt einige dieser antworten. sie sind geprägt von 
einer klaren haltung, auf die sich Österreicherinnen und Österreicher verlassen können.

Dass wir GrÜNE erfolgreiche lösungen umsetzen können, haben wir oft genug bewie-
sen: ob bei den Verhandlungen zu ersten schritten in richtung einer echten schulreform, 
dem ausbau erneuerbarer Energie durch die durchgesetzte Ökostromgesetz-Novelle, der 
Mindestsicherung oder bei der Durchsetzung der günstigen Jahreskarte für den Öffentli-
chen Verkehr nach dem Modell des 365-Euro-tickets – wo immer die GrÜNEN mitsteuern, 
führt der Kurs richtung Zukunft. im vorliegenden wahlprogramm finden sie viele weitere 
Beispiele, die zeigen, dass es den GrÜNEN immer darum geht, etwas zu bewegen. Die 
welt ein stück besser zu gestalten und unser Engagement, unsere Kompetenz und politi-
sche Kraft dafür einzusetzen, ist uns wichtiger als manch billiger Punkt in der politischen 
inszenierung.

Es gibt nur eine Partei, die konsequent und umfassend für Umwelt und Klimaschutz, 
soziales, Grund- und Menschenrechte, Kontrolle und den Einsatz für eine starke politische, 
soziale und ökologische EU steht. Das sind die GrÜNEN.

Nur miteinander können wir Österreichs und Europas Zukunft in die hand nehmen. ihre 
stimme ist wichtiger denn je. 

ihre

Ulrike lunacek

05

vorwort



1. Europa gestalten –
 die welt verändern

HERAUSFORDERUNGEN
Europa ist am scheideweg. ob orbán in Ungarn oder Kaczyński und szydło in Polen, ob 
nationalistische anti-europäische Parteien oder trump, Erdoğan und Putin – wir GrÜNE 
werden Europa, die Freiheit und die vielen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte nicht 
jenen politischen Kräften innerhalb und außerhalb Europas opfern, die ein Zurück zum 
Nationalismus, zum anti-demokratischen autoritären staat wollen. 

Gerade jetzt ist es wichtig, die idee eines friedlichen, demokratischen, sozialen, ökologi-
schen Europas weiterzuentwickeln. Österreich ist keine insel. Nur durch ein Miteinander 
in Europa können wir die herausforderungen unserer Zeit lösen: ob bei der Vermeidung 
der Klimakatastrophe, bei der Bekämpfung von steuerbetrug oder in der Bewältigung der 
Fluchtbewegungen. Die antworten der Nationalisten, Populisten und rechten sind angst-
mache und hetze, autoritäre strukturen und Einschränkung unserer Bürgerinnen-rechte. 
wir haben jedoch die besseren Zukunftskonzepte. Europa ist mehr als die summe einzel-
ner regierungsinteressen. Es braucht neuen Mut für ein Miteinander statt alter nationaler 
Barrieren. Die Europäische Union kann mehr, wenn sie die Bürgerin und den Bürger ins 
Zentrum ihres handelns stellt. 

Die GrÜNEN stehen für eine gemeinsame Friedenspolitik gegen Vertreibung und erzwun-
gene Flucht: Die außenpolitische Positionierung Europas ist für die Gewährleistung und 
schaffung von Frieden zentral. Die demokratische und soziale stabilisierung der Bal-
kanregion ist eine der wichtigsten Zukunftsprioritäten, ebenso wie die Beendigung bzw. 
Vermeidung von bewaffneten Konflikten und humanitären Krisen im Nahen und Mittleren 
osten und anderen umkämpften regionen.

Nur wenn es gelingt, engagiert und mit entsprechenden ressourcen die Ursachen für Krie-
ge und Katastrophen zu bekämpfen, können große Fluchtbewegungen verhindert werden. 
Menschen, die von humanitären Krisen betroffen sind, haben ein recht auf hilfe. Vor allem 
die ärmsten regionen der welt, die länder afrikas, nehmen die meisten Flüchtlinge welt-
weit auf und drohen, unter dieser last zusammenzubrechen. Die UN-hilfsorganisationen 
bekommen meist nur einen Bruchteil der benötigten hilfe ausgezahlt. wer hier nicht in 
nachhaltige und demokratische Entwicklungen investiert, sondern weiter durch ungerech-
te handelsbeziehungen und waffenlieferungen an Kriegsparteien profitieren will, schadet 
letztlich allen. 

Es braucht gerechte handelsbeziehungen statt eines völlig ungezügelten globalen han-
dels. Das gilt für EU-abkommen mit Entwicklungs- und schwellenländern ebenso wie 
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für geplante abkommen mit den Usa (ttiP), Kanada (CEta) und Japan (JEFta) sowie 
für das Dienstleistungsabkommen tisa. sie greifen tief in Demokratie und rechtsstaat, 
Umwelt- und Verbraucherinnenschutz sowie in die Qualität von lebensmitteln ein. Für 
Großkonzerne bringen sie privilegierte Klagerechte gegen demokratische regeln. auch bei 
der Zulassung von Chemikalien wie dem Pflanzengift Glyphosat ist die Priorität eindeutig: 
Gesundheitsschutz, risikovermeidung und klare orientierung an Qualität und Nachhaltig-
keit statt an den interessen der großen Konzerne. 

Fairer handel bedeutet eine Beendigung der Überschwemmung afrikanischer Märkte 
durch EU-subventionierte obst-, Gemüse- und Fleischprodukte, und damit ein Ende der 
Zerstörung lokaler und regionaler Produktion und Märkte, die etwa ein eigenständiges 
Einkommen für Frauen bedeuten. wer u.a. durch fairen handel lebensgrundlagen in afrika 
und vielen anderen weltregionen verbessert, beendet auch erzwungene Migration. aus 
all diesen Gründen müssen die gegen den widerstand der GrÜNEN im Europaparlament 
beschlossenen wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPas) der EU mit afrikanischen 
ländern ausgesetzt, neu verhandelt und auf eine neue, gerechte und nachhaltige Basis 
gestellt werden.

Mit den 2015 von allen UN-staaten, auch von Österreich sowie allen anderen EU-staa-
ten, beschlossenen Nachhaltigen Entwicklungszielen (sDGs) gibt es eine gemeinsame 
Grundlage, die Ursachen von armut, extremer Ungleichheit sowie Umweltzerstörung und 
Klimawandel zu bekämpfen. Jedoch gibt es in Österreich bisher – anders als in anderen 
staaten – keinen konkreten Umsetzungsplan und kein Budget dafür. Für eine nachhaltige 
Entwicklung und erfolgreiche Friedenspolitik ist zudem eine stärkere Einbindung von Frau-
en in allen Bereichen der außen-, sicherheits- und Entwicklungspolitik unabdingbar. Der 
Einsatz für Gleichberechtigung zum Nutzen aller ist bis dato viel zu gering.

innerhalb der EU hat die wirtschafts- und Beschäftigungskrise die politischen Mängel der 
Union schonungslos offengelegt. Die regierungen agieren häufig auf Basis nationaler Ego-
ismen. sie entscheiden gar nicht oder schlecht: Zu langsam, zu spät, zu zögerlich wurde 
beispielsweise den spekulationen gegen einzelne Mitgliedstaaten der Eurozone begegnet. 
insbesondere im wirtschaftsgefüge gilt es, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und gemein-
same lösungen zu finden. Die einseitige radikale Kürzungspolitik – etwa im rahmen der 
austeritätspolitik (strengen sparpolitik) der EU – hat verheerende auswirkungen auf die 
soziale situation der Menschen, wie steigende armut, arbeitslosigkeit, aushöhlung der 
Gesundheits- und Bildungssysteme und führt zu gesellschaftlichen Konflikten, die wie-
derum Nährstoff für Nationalismus, Kleinstaaterei und aufkeimenden Extremismus sind. 
Nur der Geist europäischer Zusammenarbeit und verstärkte politische und wirtschaftliche 
Kooperation für eine Fiskal- und steuerunion sowie für nachhaltige investitionen können 
hier entgegenwirken. Ziel ist es, die EU in richtung einer sozialunion zu entwickeln, wel-
che faire rahmenbedingungen und soziale sicherheit im gesamten EU-raum anstrebt. Die 
politischen angriffe von einzelnen regierungen wie Kommissionsmitgliedern auf arbeit-
nehmerinnen-rechte, faire löhne und Gewerkschaften stehen dem entgegen.
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auch bei der Zuwanderung sind einzelstaatliche Vorgehensweisen keine echte lösung. 
Doch derzeit ist Migration in den einzelnen staaten der Union völlig unterschiedlich gere-
gelt. Die EU braucht ein gemeinsames und einheitlicheres Zuwanderungssystem.

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• im europäischen parlament haben grüne initiativen gegen steuervermeidungen und 

geldwäsche sowie für mehr steuergerechtigkeit erfolg gehabt, aber auch die ener-
gieeffizienz-richtlinie, das Konfliktmineraliengesetz, das Verbot von plastiksackerl 
oder die schließung der transparenz-lücken in der Finazierung der europäischen 
parteien und stiftungen. andere initiativen wie der Pakt für Demokratie, rechts-
staatlichkeit und Grundrechte („DrF-Pakt“) und die Erneuerung der Kreislaufwirt-
schafts-richtlinie wurden mit starker GrÜNEr Beteiligung verhandelt und beschlossen. 
Gemeinsam mit der Zivilgesellschaft sind den GrÜNEN sowohl beim Kampf gegen ttip 
und Ceta wie gegen die Verlängerung der Zulassung von glyphosat große Erfolge 
gelungen.  (563.000 Österreicherinnen haben das von den GrÜNEN unterstützte Volks-
begehren der Zivilgesellschaft gegen CEta/ttiP unterschrieben.) 

• grüne lösungsansätze: Vorlage eines sofort umsetzbaren plans für ein eU-asylsys-
tem samt fairer Verteilung von schutzsuchenden

• auf europäischer ebene konnte mit starker Unterstützung der grünen das Visa-ab-
kommen mit der Ukraine auf schiene gebracht werden – für die krisengebeutelten 
Ukrainerinnen ein lichtblick.

• aufstockung des österreichischen Beitrags zum world Food programme im herbst 
2015 und des UN-Bevölkerungsfonds zur Unterstützung von Frauen und Kindern im 
Dezember 2016 auf GrÜNE initiative hin sowie Umsetzung der langjährigen GrÜNEN 
Forderung nach aufstockung des auslandskatastrophenfonds.

• die grünen sind die einzige partei, die konsequent und umfassend für Umwelt,
 solidarität, menschen- und grundrechte, gleichberechtigung und Frieden kämpft.

ZUKUNFTSPROJEKTE
• Für ein europäisches miteinander. wir stehen für ein Europa der Bürgerinnen und Bür-

ger, das die Grundrechte achtet, Bürgerinnen-nahe ist und dafür sorgt, dass die großen 
Profiteure wie Konzerne und superreiche ihren fairen Beitrag für eine solidarische Ge-
sellschaft leisten, statt sich durch Niedrigsteuern, steuerbetrug oder steuerflucht ihrer 
Verantwortung zu entziehen. 

• Fairer handel statt ungezügeltem handel. wir wollen fairen handel, der zum Klima-
schutz beiträgt und unsere hohen sozial- und Verbraucherinnenstandards absichert. 
Das Vorsorgeprinzip muss weiterhin gelten, damit keine Gentechnik auf unseren tellern 
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landet. Konzerne dürfen keine privilegierten sonderklagsrechte gegen staaten erhalten. 
Die Verhandlungen über faire handelsabkommen sind transparent zu führen. 

• Friedensprozesse unterstützen: Echtes Engagement als Brückenbauer statt alibi-akti-
onen – Krisen präventiv verhindern und Menschen-, Frauen- und Kinderrechte vertei-
digen. intensivierung des österreichischen Engagements für die EU-integration aller 
sechs westbalkanstaaten.

• humanitäre hilfe: Verdoppelung des Beitrags Österreichs

• nachhaltige entwicklung als ernstzunehmender eckpfeiler der regierung: Die agen-
da 2030 der sDGs (sustainable Development Goals) soll auf allen Ebenen, im Zuge 
einer Gesamtstrategie und mit konkreten Zielen untermauert, etabliert werden. armuts-
bekämpfung wird zentrales Ziel von Österreichs außen- und Entwicklungspolitik.

• Fairer Beitrag für die entwicklungszusammenarbeit: Über einen stufenplan sollen 
für EZa und humanitäre hilfe 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens budgetiert 
werden. Bereits in den 1970er-Jahren verpflichtete sich Österreich zu einem entspre-
chenden anteil. staatliche Gelder für Maßnahmen der EZa und humanitäre hilfe sollen 
dem Gesetz entsprechend zweckgebunden eingesetzt werden. Die inlandskosten für 
Flüchtlinge dürfen in der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit nicht einberechnet 
werden. 

• weiterentwicklung und demokratisierung der europäischen Union: Das Europäische 
Parlament erhält das initiativrecht für Gesetze, Budgethoheit und alle Kontrollrechte. Es 
übernimmt die Führung in der europäischen Krisenpolitik. Keine Vetorechte einzelner 
staaten bei der Bekämpfung von grenzüberschreitender steuerumgehung, -hinter-
ziehung, -flucht und -betrug. wahlen zum Europäischen Parlament werden auch mit 
Kandidatinnen-listen europäischer Parteien geführt. Um die demokratische Gewalten-
teilung zwischen legislative und Exekutive auch auf europäischer Ebene herzustellen, 
wird der rat in eine zweite parlamentarische Kammer übergeführt. Diese beschließt 
gemeinsam mit dem Europäischen Parlament, mit Mehrheiten und ohne Vetorecht,  eu-
ropäische Gesetze. Zur Umsetzung dieser Demokratiereform braucht es einen Europäi-
schen Konvent mit breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern.

• waffenexportstopp in Kriegs- und Krisenregionen. in Klimaschutz statt in rüstung 
investieren. 

• ein neues, faires und nachhaltiges eU-asylsystem statt „Festung europa“. sicherer 
und legaler Zugang soll über die wiedereinführung von Botschaftsasyl an österreichi-
schen Botschaften wie in jenen der anderen EU-staaten sowie der Botschaften („De-
legationen“) der Europäischen Union ermöglicht werden. asylsuchende sollen – wenn 
sie in die EU gelangt sind – zuerst in gemeinsamen Erstaufnahmezentren in der EU 
aufgenommen und dann zügig auf alle 28 Mitgliedstaaten weiterverteilt werden. 

• legale migration nach europa ermöglichen: Neben studienprogrammen soll es auch 
entsprechende legale Migrationsmöglichkeiten geben, die über ein Kriteriensystem 
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funktionieren, das arbeitsqualifikationen, aber auch sprache, alter und sonstige integ-
rationsfaktoren berücksichtigt.

• Fairer wettbewerb statt lohndumping auf Kosten der Beschäftigten – im sinne der 
Betrugsbekämpfung aufstockung der Finanzpolizei im personalplan, Förderung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der lohnkontrollbehörden. wenn Firmen aus 
anderen EU-staaten ihre Beschäftigten nach Österreich entsenden, hat das Prinzip 
„Gleicher lohn für gleiche arbeit am gleichen ort“ zu gelten. Gerade in der Bau- und 
tourismuswirtschaft sind Unterentlohnung und Missbrauch bekannt. steuerdumping 
und auch das Dumping um niedrige sozialversicherungsbeiträge brauchen gemeinsame 
europäische antworten. 

• Zukunftschancen und langfristige investitionen vor einseitigem schuldenabbau: 
ausgaben für langfristige, sozial-ökologische, nachhaltige investitionen sind über den 
Konsolidierungszwang der staatshaushalte zu stellen und von den restriktiven regeln 
des Europäischen stabilitäts- und wachstumspakts auszunehmen.

2. In Sicherheit leben –
 den angstmachern keine
 Chance geben

HERAUSFORDERUNGEN
Ein leben ohne angst bedeutet lebensqualität. wir genießen das Privileg, in einem 
vergleichsweise sicheren land zu leben. Dennoch können die Bedrohung der persönlichen 
sicherheit, der Verlust der sozialen absicherung, aber auch alltagsgefahren ernsthafte 
sorgen bereiten. sicherheit ist daher für uns GrÜNE weit gefasst. wir sehen es als unsere 
aufgabe an, rahmenbedingungen zu schaffen, die lebensrisiken minimieren, und nicht 
durch hochspielen und Missbrauch möglicher Bedrohungsszenarien Unsicherheit und 
Ängste zu schüren. Dazu kommt, dass persönliche sicherheit und soziale absicherung oft 
in Zusammenhang stehen. Die Kriminalität ist dort besonders niedrig, wo der sozialstaat 
und gesellschaftlicher Zusammenhalt funktionieren, und dort besonders hoch, wo große 
wirtschaftliche Ungleichheiten bestehen. Daher ist es auch im interesse wohlhabender 
Menschen, die Kluft zwischen arm und reich nicht zu groß werden zu lassen.
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Doch insbesondere jene politischen Kräfte, die am lautesten vor Bedrohungen der öffent-
lichen sicherheit warnen und für den Überwachungsstaat eintreten, verschärfen durch den 
abbau von sozialen leistungen die spannungen und vermitteln manchen teilen der Ge-
sellschaft Perspektivenlosigkeit. Das Bedürfnis nach sicherheit ist ein wichtiger anspruch 
der Bürgerinnen und Bürger. Dieses Bedürfnis darf nicht zur spielwiese von Populismus 
und autoritären staatsideen werden, sondern ist Grund, ernsthafte Maßnahmen in vielen 
Politikbereichen zu setzen, die weit über die Fragen der inneren sicherheit hinausgehen. 

soziale sicherheit statt abstiegsangst und armutsgefährdung: 1,54 Millionen Menschen in 
Österreich sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Über 400.000 Menschen leben in 
manifester armut. Das österreichische sozialsystem ist zwar durchaus vielschichtig, aber 
strukturell in der Vergangenheit hängengeblieben. heute üblichen Brüchen im leben und 
in der beruflichen Entwicklung wird genauso wenig entsprochen wie veränderten Fami-
lienstrukturen. auf individuelle herausforderungen geht das sozialsystem in seiner alten 
Normorientierung aus den 1960er-Jahren kaum ein. Es wird davon ausgegangen, dass der 
staat am besten weiß, was seine Bürgerinnen brauchen. Viele wesentliche leistungen des 
sozialsystems werden daher zwar durch Beiträge finanziert, sind aber nicht durch rechts-
ansprüche abgesichert.

sicherheit in einer veränderten arbeitswelt: Der strukturwandel der arbeitswelt und des 
wirtschaftslebens hat eine große Gruppe an prekär arbeitenden Menschen hervorge-
bracht, die häufig sowohl mit geringem Einkommen als auch – etwa als Einpersonenunter-
nehmen (EPU) – mit oft hohem unternehmerischen risiko leben müssen. Ein mehrfacher 
wechsel zwischen selbstständigkeit und Unselbstständigkeit ist heute ebenso nichts 
Ungewöhnliches wie gleichzeitige Einkommen aus selbstständiger und unselbstständi-
ger arbeit. EPUs leiden unter fehlender sozialer sicherheit. Durch ihren hohen anteil am 
EPU-Bereich sind insbesondere Frauen davon betroffen.

sicherheit durch eine funktionierende soziale infrastruktur: Das risiko, pflege- und be-
treuungsbedürftig zu werden, kann uns alle treffen. Nicht nur für unmittelbar Betroffene, 
sondern auch für pflegende angehörige kann dies zu einer großen Belastung werden. Das 
Pflegegeld hat seit seiner Einführung 1993 enorm an Kaufkraft verloren. Der Pflegefonds 
hat bisher noch nicht zu der erhofften Vereinheitlichung des Pflege- und Betreuungs-
angebots in Österreich geführt. Es ist unhaltbar, dass von ost bis west ein Unterschied 
gemacht wird, wie viel ein heimplatz oder ambulante Pflege kostet, wie viel Personal zur 
Verfügung steht bzw. wie es qualifiziert ist.

Unsere Gesellschaft wird in lebensjahren immer älter. alter wird heutzutage aufgrund 
unterschiedlicher lebensstile und gesundheitlicher Voraussetzungen sehr unterschiedlich 
wahrgenommen. Verlust der Mobilität, Vereinsamung und isolation – dieses Defizit-Modell 
des hilflosen und entmündigten alten Menschen müssen wir überwinden. Ein „altern in 
würde“ setzt auf autonomieförderung mit dem Ziel eines selbstbestimmten lebens bis 
ins hohe alter. Die Einkommenssicherung, das recht auf wohnen, Mobilitätsangebote, 
Gesundheitspolitik und gesellschaftliche teilhabe gehören zu den wichtigsten Faktoren, 
um dies zu ermöglichen.
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Das österreichische Pensionssystem verteilt steuermittel ungerecht über die Pensionistin-
nen. Daraus resultiert für die einen das risiko, im alter in armut leben zu müssen, während 
andere durch sonderpensionssysteme Privilegien genießen. Daneben gibt es im aktuellen 
Pensionsrecht zahlreiche Fallen, die insbesondere Frauen und Menschen mit niedrigen 
Einkommen auf den Kopf fallen. 20% der alleinlebenden Pensionistinnen sind armutsge-
fährdet.

Persönliche sicherheit statt Bedrohungen durch terrorismus und Übergriffe: Durch die 
terroranschläge von Paris, Brüssel, london, aber auch außerhalb Europas, ist das thema 
„Extremismus“ allgegenwärtig. ideologische hasstaten – sowohl in Form rechtsextremer 
als auch islamistisch motivierter hetze und Gewalttaten – steigen an. Der terrorismus 
hat jedoch sein Ziel zum teil schon erreicht, wenn die angst davor dauerpräsent wird. 
wir wollen sicherheitsrisiken verringern, indem Präventionsarbeit neues Gewicht erhält, 
sowohl in schulen als auch Gefängnissen, die häufig hort der radikalisierung sind. wir 
schauen hin, wenn es Probleme gibt, sowohl bei den sozialen spannungsfeldern als auch 
beim Extremismus. Mit Courage und ohne Kompromiss treten wir rechtsextremismus und 
islamismus entgegen; diese weltanschauungen stehen der GrÜNEN idee, alle Menschen 
frei ihren lebensentwurf wählen zu lassen, diametral entgegen. 

sicherheit brauchen jedenfalls unsere Grundrechte. seit zwanzig Jahren werden die 
staatlichen Überwachungsmöglichkeiten sukzessive ausgebaut. Dadurch hat unsere 
Gesellschaft einen maßgeblichen Einschnitt in ihre Grundrechte erfahren. in Kombination 
mit dem aufkommen autoritärer strukturen, den technologischen Möglichkeiten und dem 
aufweichen von Grundrechten ist der total überwachte Bürger nicht mehr science Fiction, 
sondern droht, realität zu werden. Um persönliche sicherheit zu gewährleisten, braucht es 
eine gut ausgebildete und ausgestattete Polizei, die den Bürgerinnen, der Demokratie und 
dem rechtsstaat verpflichtet ist. 

Österreich hat eines der fortschrittlichsten Gewaltschutzgesetze Europas, doch Gewalt 
gegen Frauen und Kinder im häuslichen Bereich hat dadurch noch nicht abgenommen. 
Dringend nötig ist ein ausbau der Gewaltprävention, um wiederholungstaten – und die 
meisten täter im Bereich der häuslichen Gewalt sind wiederholungstäter – zu verhindern. 

Verkehrssicherheit kann viele todesfälle und Verletzte verhindern: straßenverkehr ist als 
sicherheitsrisiko für Bürgerinnen in Österreich unterschätzt. trotz gesunkener Zahlen 
sterben immer noch jedes Jahr 400 bis 500 Menschen auf Österreichs straßen. Zehntau-
sende werden verletzt, nicht wenige von ihnen so schwer, dass sie für ihr leben gezeichnet 
bleiben. Dazu kommen die Gesundheitsbelastungen durch schadstoffe und lärm. Beson-
ders stark leiden viele Österreicherinnen unter Fluglärm, Bahnlärm und straßenlärm. Die 
schwerpunkte der sicherheitspolitik tragen dem täglichen risiko, im Verkehr zu schaden 
zu kommen, nicht angemessen rechnung.
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GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• reform der mindestsicherung – Verhinderung der „mindestsicherung light“: in den 

Mindestsicherungsregelungen, insbesondere in wien, aber auch in tirol und Vorarlberg, 
ist es den GrÜNEN gelungen, die rechtsposition der Einzelnen zu stärken. in wien ist 
aufgrund der neuen Zusammenarbeit aller beteiligten institutionen (also etwa sozial-
hilfebehörden, aMs, Bundessozialamt, Krankenversicherung, schulbehörden, sozial-
ministerium, …) eine besonders gezielte und umfassende wie effektive Begleitung der 
Betroffenen möglich.

• Verbesserungen im pensionsrecht für Frauen. Zahlreiche lücken im Pensionsrecht 
konnten geschlossen werden. auf GrÜNE initiative hin gelten nunmehr Kinderbetreu-
ungszeiten aus der Zeit vor 2005 ebenfalls als pensionsbegründend. Ca. 70.000 Frauen 
können nun dank unserer initiative eine Pension erhalten.

• dokumentation rechtsextremer aktivitäten im rahmen der initiative „stoppt die 
rechten“. initiativen nach Druck der GrÜNEN zu Prävention und Deradikalisierung als 
reaktion auf das Erstarken des islamismus.

• Umweltfreundlich und sicher unterwegs: Mehr angebote bei den besonders siche-
ren Öffis und leistbare tarife. in den grünregierten Bundesländern wird auf Öffis und 
„bewegungsaktive Mobilität“ gesetzt, also radfahren und Zufußgehen, und auf mehr 
Miteinander im straßenverkehr – stichwort Begegnungszonen, tempo 30, Verkehrsbe-
ruhigung.

ZUKUNFTSPROJEKTE
• soziale leistungen, auf die Verlass ist: Das sozialsystem hat sich an den Bedürfnissen 

der Menschen zu orientieren. Nicht umgekehrt. Bürgerinnen haben anspruch darauf, 
vom staat als vollwertige individuen behandelt zu werden und nicht als almosenemp-
fängerinnen. Menschen sollen sich darauf verlassen können, dass sie in Notsituationen 
die notwendige Unterstützung sowohl an Geldleistungen als auch und vor allem auch 
an Unterstützung zur Überwindung der Problemlage, also Zugang zu ausbildung und 
Qualifikation (Bildungskonto), zu Gesundheitsleistungen, Beratung und Betreuung 
erhalten.

• das recht auf materielle existenzsicherung: Eine echte (erwerbsunabhängige) Grund-
sicherung hilft Menschen in akuten Problemlagen und Übergangsphasen, wie etwa 
beim Berufseinstieg, der beruflichen Neuorientierung, nach Krankheiten und familiären 
Veränderungen. 

• Kostenneutrale Änderung des pensionssystems auf eine grundpension in der höhe 
der ausgleichszulage für alle alterspensionistinnen, ergänzt durch eine Erwerbspension 
aus Beiträgen. Gedeckelt sind beide Pensionsteile durch die höchstpension. Das hilft 
insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen, teilzeitbeschäftigten, Frauen und 
schlecht ausgebildeten Menschen. 
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• eine weisungsfreie, Klientinnen-orientierte sozialanwaltschaft informiert die Men-
schen und begleitet sie bei der Durchsetzung ihrer ansprüche auf allen Ebenen (länder, 
Gemeinden, Bund, sozialversicherung, aMs, …). 

• Flächendeckendes pflegeangebot: Pflege darf nicht weiter als individuelles risiko 
betrachtet werden, sondern als gesellschaftliche aufgabe. Das recht auf Pflege setzt 
voraus, dass es eine flächendeckende abdeckung durch mobile, teilstationäre und 
stationäre angeboten sowie neuen wohnformen gibt. leistungen in der Pflege sollen 
österreichweit einen Mindeststandard erfüllen, z.B. Mindestpersonalschlüssel in Pflege-
heimen, einheitliche tarife bei heimunterbringungen sowie inanspruchnahme mobiler 
Dienste. 

• Bessere soziale absicherung für Kleinstunternehmerinnen: abschaffung des selbstbe-
halts (20%) beim arztbesuch für selbstständige und ausbau der Krankengeldansprü-
che. Ein soziales Netz schaffen, das unternehmerisches risiko und Gründungsmut 
unterstützt – beispielsweise durch ein Krankengeld ab dem 4. statt dem 43. tag, die 
Bemessung erfolgt analog zum asVG. Die freiwillige arbeitslosenversicherung für 
selbstständige ist zu reformieren und die Mindestbeitragsgrundlage für die Pensions-
versicherung auf die Geringfügigkeitsgrenze abzusenken.

• mit Courage und ohne Kompromiss gegen rechtsextremismus und islamismus auftre-
ten. Die werte der aufklärung und einer liberalen, offenen Gesellschaft sind Maßstab 
politischen handelns. Den Einfluss des politischen islams zurückzudrängen, heißt auch, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, etwa mit demokratischen Musliminnen, zu stärken.

• mehr geld für gewaltprävention – kein platz für extremismus in schulen und ge-
fängnissen: Nur durch präventive Maßnahmen wie etwa die aufsuchende sozialarbeit 
können gefährdete Menschen, die meist aufgrund eines krisenhaften Erlebnisses in 
radikale Kreise abrutschen, rechtzeitig aufgefangen und ihnen das handwerkszeug 
für ein selbstbestimmtes und mündiges leben mitgegeben werden. ausstiegshilfen 
für Neonazis und islamistinnen sind auszubauen. Ebenso braucht es den ausbau der 
(opferschutzorientierten) täterarbeit für die Verhinderung von Gewalt an Frauen und 
Gewalt in der Familie.

• einrichtung und Finanzierung einer barrierefreien notruf-app: Von technischer seite 
steht einem barrierefreien Notruf per, sMs, Fax, E-Mail oder Video-Chat bzw. mittels 
einer app nichts im wege.

• staatliche grundrechtseingriffe und überwachung auf wirklich notwendige maßnah-
men zurückbauen. Dazu ist es erforderlich, den bestehenden wildwuchs an Überwa-
chungsmaßnahmen zu evaluieren und auszulichten. anti-terror-Gesetze sind einer 
kritischen grundrechtlichen Überprüfung zu unterziehen. 

• Für eine Bürgerinnen-nahe polizei, die sich ihrer rolle im rechtsstaat bewusst ist und 
über die nötige ausstattung und ausbildung verfügt, um effektiv recht durchsetzen zu 
können. Eine Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen soll dazu beitragen, das Vertrauen 
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in die Polizei zu stärken und rechtssicherheit für alle Beteiligte zu schaffen. in vielen 
staaten ist die identifizierungsmöglichkeit von Polizeibeamtinnen standard. Polizeiliche 
und militärische aufgaben sind weiterhin klar zu trennen.

• reform des Bundesheeres: Die GrÜNEN sind weiter für die abschaffung der wehr-
pflicht und eine reform des Bundesheeres mit vielseitigen und zeitgemäßen ausbil-
dungsmöglichkeiten. anstatt Unsummen für die Beschaffung neuer abfangjäger als 
Eurofighter-Nachfolger in die hand zu nehmen, sollte besser in die Zukunft junger 
Menschen wie in Bildung und Klimaschutz investiert werden. 

• der Verkehrssicherheit mehr gewicht geben. ablenkung durch das handy am steuer 
und schnellfahren dürfen keine Kavaliersdelikte bleiben. wir wollen den sicheren und 
zugleich sauberen und klimaschonenden „Umweltverbund“ – Öffis, radfahren, Zu-
fußgehen – weiter stärken. Dafür holen wir die bundesgesetzlichen regelungen – von 
straßenverkehrsordnung über Kraftfahrgesetz bis steuerrecht – ins 21. Jahrhundert, 
damit sie nicht länger den interessen der autolobby von gestern dienen, sondern den 
Bedürfnissen von heute und morgen.

 

3. Österreich gerechter machen –
 faire rahmenbedingungen
 schaffen

HERAUSFORDERUNGEN
Österreich ist ein wohlhabendes land, das über beste Voraussetzungen verfügt, die 
großen herausforderungen unserer Zeit erfolgreich zu meistern. aber die wachsende Kluft 
zwischen Privilegierten und Benachteiligten wird zunehmend zur Barriere. 

1.000 Mrd. Euro pro Jahr verlieren die EU-Mitgliedstaaten durch steuervermeidung, -be-
trug und -hinterziehung. Dieses Geld fehlt in Gesundheits-, sozial- und Bildungsbudgets 
und für dringend notwendige investitionen in den Klimaschutz. Multinationale Konzerne 
nutzen jede gesetzliche lücke aus, um ihre steuerleistung zu „minimieren“. Gewinne wer-
den in Niedrigststeuerländer verschoben und Bemessungsgrundlagen verringert, um die 
steuerleistung so gering wie möglich zu halten. 
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Entfesselte Finanzmärkte haben – entkoppelt von der realwirtschaft – zu instabilität und 
enormen Ungleichgewichten in wirtschaft und Gesellschaft geführt. trotz der Finanzkrise 
2007/2008 wurde eine echte systemkorrektur, abgesehen von kleinen reparaturmaßnah-
men, noch nicht in angriff genommen. Ganz im Gegenteil: Die enormen Bankenrettungs-
pakete aus steuermitteln haben zu radikalen, undifferenzierten sparprogrammen in ganz 
Europa geführt, die die Krise verstärken; eine lösung für stark verschuldete staaten wie 
Griechenland wird verschleppt. 

Ungleichgewicht herrscht auch im steuersystem: Bei den abgaben für Erwerbstätige – 
egal ob selbstständig oder unselbstständig – liegt Österreich im spitzenfeld. insgesamt 
betragen die abgaben auf den Faktor arbeit in Österreich ca. 25% des Bruttoinlandspro-
dukts. Von der tarifreform 2015/16 haben Besserverdienende viel stärker profitiert als 
Niedrigverdienende, unter welchen zudem besonders viele Frauen sind.

Österreich ist ein Niedrigststeuerland für superreiche: während arbeitseinkommen sehr 
hoch besteuert werden, leisten reiche und superreiche keinen fairen Gesamtbeitrag zu 
den steuereinnahmen. Die vermögensbezogenen abgaben machen in Österreich nur 0,6% 
des Bruttoinlandsprodukts aus. Der Durchschnitt der oECD-länder liegt dreimal so hoch. 
Vermögen ist bei einigen wenigen konzentriert. Erbschaften – also leistungsloses Einkom-
men – spielen bei der hohen Vermögenskonzentration eine zentrale rolle.

Österreich hinkt auch bei umweltbezogenen abgaben hinterher – im EU-Vergleich liegt ihr 
anteil im unteren Drittel. Die Ziele des Klimaabkommens von Paris können ohne ökologi-
sches Umsteuern nicht erreicht werden.

Nach wie vor sind Frauen zahlreichen Diskriminierungen am arbeitsmarkt ausgesetzt. Die 
arbeit von Frauen wird grundsätzlich minderbewertet, zudem arbeiten Frauen sehr oft in 
teilzeit (48 Prozent) und drittens sind sie überproportional häufig in Niedriglohnsektoren 
tätig. all diese Faktoren führen dazu, dass Frauen im schnitt ein um 38 Prozent geringeres 
Einkommen haben als Männer. Bereinigt um die teilzeitbeschäftigung liegt die Einkom-
mensdifferenz immer noch bei 17,3 Prozent (2015).

Chancen auf erfolgreiche Bildung sind in Österreich nicht gleich verteilt. Die Menschen ha-
ben unterschiedlichste ausgangsbedingungen, abhängig unter anderem von der region, 
in der sie leben, dem familiären Umfeld, in dem sie aufwachsen, und auch abhängig von 
individuellen Faktoren, wie zum Beispiel einer Behinderung. 

in der Bewältigung sozialer herausforderungen gibt es zahlreiche Ungerechtigkeiten. Die 
Finanzierung der Pflege in Österreich stellt bereits jetzt eine wichtige politische und ge-
sellschaftliche herausforderung dar und wird sich aufgrund der demografischen Entwick-
lung zuspitzen. Jüngste studien prognostizieren ein starkes ansteigen der damit ver-
bundenen ausgaben für den Pflegebereich. ohne entsprechende Mittel – etwa aus einer 
angemessenen Erbschafts- und schenkungssteuer (steuerfrei bis 500.000 Euro) – werden 
wir in der langzeitpflege nicht auskommen.  
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Der Klimawandel ist eine umweltpolitische Jahrhundertaufgabe. Klimaschutz ist aber auch 
eine Frage der Gerechtigkeit. Der Klimawandel verschärft soziale Ungerechtigkeit – zwi-
schen den Erdteilen, innerhalb von Gesellschaften, zwischen Geschlechtern und Generati-
onen. 

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• Bei der steuerbetrugsbekämpfung konnte auf GrÜNEN Druck hin die Blockadehaltung 

der regierung durchbrochen und das Bankgeheimnis, das steuerhinterzieher, waf-
fenschieber und Geldwäscher schützt, gelockert werden. Bei den 2/3-Verhandlungen 
(notwendige Verfassungsmehrheit im Nationalrat) konnten wir durchsetzen, dass soge-
nannte „abschleicher“, die ihr Geld mehrmals vor der Finanz versteckt haben, erwischt 
werden. Ein Vermögen von 3,3 Mrd. Euro wurde so meldepflichtig.

• im sinne der Bildungsgerechtigkeit wurde die Möglichkeit der Einrichtung von Mo-
dellregionen zur Gemeinsamen schule geschaffen. Erste ansätze eines Chancenindex 
wurden erreicht, der schulen in besonders herausfordernden Umfeldern hilft, benach-
teiligte schülerinnen zu unterstützen.

ZUKUNFTSPROJEKTE
• runter mit den steuern auf arbeit – ein leistungs- und chancengerechtes steuer- und 

abgabensystem: Die hohen abgaben auf den Faktor arbeit sind deutlich zu senken. 
Niedrige und mittlere Einkommen sollen profitieren. Nur dadurch ist sichergestellt, dass 
auch Frauen einen fairen anteil erhalten. Verteilungsgerechtigkeit und Geschlechterge-
rechtigkeit sollen wesentliche Ziele der nächsten senkung der lohn- und Einkommen-
steuer sein. 

• steuerlücken schließen: Gewinne sollen dort besteuert werden, wo sie erwirtschaftet 
werden. Damit der wettbewerb zwischen Großen und Kleinen wieder fair wird, müssen 
alle gesetzlichen lücken geschlossen und die transparenzbestimmungen ausgeweitet 
werden. auf EU-Ebene müssen wir eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die 
Gewinnbesteuerung in Verbindung mit Mindeststeuersätzen voranbringen.

• superreiche sollen einen fairen Beitrag leisten: obwohl sehr hohe Vermögen in Öster-
reich bei sehr wenigen superreichen konzentriert sind, ist ihr Beitrag zur öffentlichen 
Finanzierung derzeit sehr gering. Ein instrument für mehr Fairness ist die Erbschafts-
steuer für derzeit steuerfreie Millionenerbschaften. Die Erbschaftssteuer sollte dabei 
so gestaltet sein, dass gezielt die reichsten 10 % einen fairen Beitrag leisten und bei 
Betriebsübergaben zudem ausnahmeregelungen gelten. in der Gestaltung ist ein Frei-
betrag von etwa 500.000 Euro anzusetzen. Erst für Beträge über dieser Grenze sind 
Erbschaftssteuern zu leisten. 
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• Ökologisch umsteuern: Eine Ökologisierung der steuerstruktur ist eine wichtige 
antwort auf den Klimavertrag von Paris. schmutzige Energie aus Kohle, Öl und Gas 
sowie andere umweltbelastende stoffe bzw. tätigkeiten (Kfz- und Flugverkehr) sollen 
höher als saubere Energien besteuert werden, weil damit jene belohnt werden, die 
einen Beitrag zu einer sauberen Umwelt leisten. im Gegenzug sollen der Faktor arbeit 
entlastet und durch die ökosoziale steuerreform neue arbeitsplätze geschaffen werden. 
Das Modell ermöglicht allen Bürgerinnen, an der Energiewende teilzuhaben, ohne sozial 
abgehängt zu werden.

• weiterer einsatz für eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer ebene, damit 
Finanzspekulation zurückgedrängt und Einnahmen lukriert werden. im hochgeschwin-
digkeitshandel würde das als Bremse gegen die schnelle Zockerei wirken.

• einkommensunterschiede zwischen Frauen und männern schließen: Verschärfungen 
bei den gesetzlich vorgeschriebenen Einkommensberichten, verbindliche aktionspläne 
für Unternehmen zur schließung der Einkommensschere, die Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohns, eine Modernisierung der arbeitsbewertung in den Kollektivverträ-
gen und Betriebsvereinbarungen sowie eine Kopplung öffentlicher auftragsvergaben 
an die Frauenförderung in Unternehmen. 

• abschaffung der „Kalten progression“ unter Berücksichtigung von Verteilungseffekten 

• potenziale ausschöpfen: Unser Ziel ist ein Bildungssystem, das unterschiedliche aus-
gangsbedingungen der Kinder und Jugendlichen auf Grund der regionalen herkunft, 
des familiären hintergrundes, einer Behinderung oder Defiziten in der Unterrichtsspra-
che möglichst ausgleicht (siehe Kapitel Bildungschancen).

• die kürzlich beschlossene abschaffung des eigenregresses bei der pflege ist um-
zusetzen und aus teilen einer Erbschafts- und schenkungssteuer (ab 500.000 Euro) 
zu finanzieren. Der rückgriff auf das Vermögen bei heimunterbringung stellt de facto 
bisher eine 100%ige Erbschaftssteuer dar. Der sogenannte regress wird häufig durch 
rechtzeitiges weitergeben von Vermögen umgangen. 

• eine kluge Klimapolitik muss zur gerechten lastenverteilung beitragen, einen aus-
gleich zwischen industrie- und Entwicklungsländern ermöglichen und nachfolgenden 
Generationen einen lebenswerten Planeten erhalten. Österreich hat einen fairen Beitrag 
zur Finanzierung von Klimaschutz- und Klimawandelanpassung in Entwicklungsländern 
zu leisten.
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4. Ein gutes leben muss
 leistbar sein – solidarisch
 und selbstbestimmt leben

HERAUSFORDERUNGEN
Die Basis für selbstbestimmung ist eine grundlegende materielle absicherung. wer sich 
Essen, wohnen, Bildung oder Mobilität nicht oder nur bedingt leisten kann, agiert nicht 
frei, sondern ist ständigen abhängigkeiten ausgeliefert. höhere lebenshaltungskosten, 
etwa durch gestiegene Miet- und wohnausgaben, und zugleich sinkende bzw. stagnieren-
de reallöhne gehen an die ökonomische substanz und nehmen vielen Menschen jeglichen 
spielraum für die eigene lebensgestaltung. Viele fragen sich: wie kann ich mir mein leben 
leisten? Für viele wohnungssuchende sind „marktkonforme“ Mieten kaum mehr leistbar, 
gerade in den Ballungszentren. Das Bezahlen der monatlichen Miete stellt für viele Men-
schen zunehmend einen finanziellen Kraftakt dar. somit muss ein immer größerer teil des 
verfügbaren haushaltseinkommens für die wohnkosten aufgewendet werden. wohnraum 
ist ein menschliches Grundbedürfnis, kein spekulationsobjekt. 

Von arbeit leben zu können, wird häufig immer schwieriger. Über 500.000 Menschen 
in Österreich bekommen für ihre arbeitskraft nur einen hungerlohn. Billiglohnbranchen 
sind oft solche, in denen vorwiegend Frauen tätig sind. Niedriglohnbezieherinnen haben 
besonders schlechte arbeitsbedingungen, sind oft krank und werden häufig arbeitslos. 
arbeitszeit ist sehr ungleich verteilt. Überlangen arbeitszeiten steht immer mehr teil-
zeitbeschäftigung gegenüber. Dennoch wollen interessensvertreterinnen die arbeitszeit 
immer weiter ausdehnen – teilweise ohne kollektivvertragliche regelungen. Dadurch droht 
den arbeitnehmerinnen: mehr arbeiten für weniger Geld. 

auch in der Mobilität wird die Kostenfrage immer zentraler. Die öffentliche Verkehrsinfra-
struktur braucht hohe Qualität, muss aber auch für ihre Nutzerinnen leistbar sein. Mit dem 
365-Euro-Jahresticket wurde bewiesen, dass es möglich ist, durch faire tarifgestaltung 
neue Zugänge zu öffentlichen leistungen zu schaffen. 

Ein-Eltern-haushalte gehören zu den Gruppen mit der höchsten armuts- oder ausgren-
zungsgefährdung. Viele Probleme entstehen in Ein-Eltern-Familien, wenn Geldunterhalt 
vom getrennt lebenden Elternteil nicht bzw. nicht regelmäßig geleistet wird, was häufig 
der Fall ist. Das Unterhaltsvorschussgesetz sollte diese lücke schließen. in der regel wer-
den Vorschüsse aber nur dann gewährt, wenn aussicht auf rückzahlung besteht. 

Österreich hat das zweitniedrigste arbeitslosengeld der EU (Nettoersatzrate 55%). Durch 
die anrechnung von Partnerinneneinkommen in der Notstandshilfe werden Familienein-
kommen um mehr als 40% gekürzt. Unsinnige bürokratische hürden verhindern, dass 
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Menschen familiäre Verpflichtungen wie die Betreuung von angehörigen wahrnehmen, 
Familienbesuche machen oder Urlaub mit den Kindern verbringen können. 

Nicht nur medizinische Errungenschaften, sondern insbesondere Einkommen, Bildung, 
arbeits- und wohnverhältnisse, soziale integration und Umweltfaktoren sind in Österreich 
wesentliche Einflussfaktoren für die physische und psychische Gesundheit der Menschen. 
in armut lebende Personen sind in einem besonders hohen ausmaß von gesundheitlichen 
risiken und Krankheiten betroffen. immer mehr leistungen der Krankenversicherung 
werden wegen sparprogrammen zunehmend eingeschränkt und sind je nach Versicherung 
unterschiedlich. Das führt zu immer mehr Privatzahlerinnen, langen wartezeiten oder 
sogar zu Nicht- oder Mangelbehandlung. Betroffen sind vor allem sozial Benachteiligte, 
die sich die notwendigen „Extras“ in der Krankenbehandlung nicht aus der eigenen tasche 
leisten können. Die gesunde Gestaltung der lebensumwelt, die stärkung der Gesund-
heitsvorsorge und der Prävention, sowie der ausbau der kassenfinanzierten Gesundheits-
leistungen sind dringend notwendig. Besonderer Nachholbedarf besteht bei psychischen 
Erkrankungen. Von der aufklärung bis hin zur selbstverständlichen anerkennung und 
fachgerechten Behandlung von psychischen Erkrankungen weist das österreichische Ge-
sundheitssystem lücken auf.

Großer Veränderungsbedarf besteht bezüglich der Umschichtung der finanziellen Mittel 
von den teuren Krankenhausstrukturen in den niedergelassenen Bereich, besonders in die 
Primärversorgung. Die teuren Krankenhausstrukturen werden in Österreich viel zu oft und 
unnötig in anspruch genommen. Die niedergelassene Versorgungsstruktur ist hingegen 
zum teil unterfinanziert – vor allem im Bereich der allgemeinmedizin, der kinder- und 
jugendpsychiatrischen Versorgung sowie bei der Psychotherapie, der Physiotherapie, der 
logopädie und der Ergotherapie. Kinder- und Jugendgesundheit hat einen besonders ho-
hen stellenwert, da eine gesunde Kindheit eine wichtige Basis für ein gesundes Erwachse-
nenalter darstellt. wichtig sind zudem die stärkere Einbeziehung aller Gesundheitsberufe 
und die Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe auf augenhöhe.

Damit Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes leben in der Gemeinschaft füh-
ren können, wie es die UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht, sind Programme und 
Unterstützungsleistungen wie Persönliche assistenz, Gebärdensprachdolmetscher oder 
Persönliche Budgets ausreichend zu finanzieren. Es gibt in Österreich keine ausreichende 
bedarfsgerechte Finanzierung der Persönlichen assistenz und von Gebärdensprachdol-
metscherinnen, zudem ist sie in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt. Es gibt große 
Unterschiede betreffend stundenkontingentierung, stundensatz, selbstbehalte und ab-
rechnungsmodalitäten. während die arbeitslosigkeit in Österreich insgesamt gesunken ist, 
steigt sie in der Gruppe der Menschen mit Behinderung unvermindert an. Von rund 17.000 
einstellungspflichtigen Betrieben beschäftigen nur etwa 4.000 behinderte Menschen. 
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GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• grüne machen Öffis leistbar: Um 365 Euro im Jahr sind nicht nur in wien, sondern 

auf GrÜNE initiative hin auch in Vorarlberg alle landesweit unterwegs, und nun auch 
um 490 Euro in ganz tirol. Zugleich wird das angebot öffentlicher Verkehrsmittel stark 
ausgebaut. Unter GrÜNEr Federführung fallen bürokratische Öffi-Barrieren an landes-
grenzen und werden noch günstigere tarife für wenigverdienende umgesetzt. Bei der 
auto-Pendlerförderung wurde erreicht, dass Doppelförderungen beendet werden. 

• die aufstockung der kassenfinanzierten psychotherapieplätze um 25 prozent wurde 
nach langjährigem Druck in das regierungsprogramm 2017/18 aufgenommen. Ein start 
des ausbaus ist darin für die zweite Jahreshälfte 2017 vorgesehen. 

• selbstständige ambulatorien in der neuen primärversorgung können von gemeinnüt-
zigen anbietern, Krankenversicherungsträgern oder Gebietskörperschaften angeboten 
werden, nicht aber von anderen gewinnorientierten Unternehmen. Damit wurde eine 
zentrale GrÜNE Forderung durchgesetzt.

• wir konnten zahlreiche lücken etwa im pensionsrecht schließen. auf GrÜNE initiative 
hin müssen Pensionistinnen auch nicht mehr bei der PVa um Erlaubnis fragen, wenn sie 
mehr als zwei Monate pro Jahr im ausland verbringen möchten.

• Bank-austria-pensionsdeal: Die GrÜNEN konnten rechtsstaatlich einwandfreie rege-
lungen bei der Übertragung der Bank-austria-Beschäftigten ins öffentliche Pensions-
system erzwingen und der republik Mehraufwendungen von € 500 Mio. ersparen.

ZUKUNFTSPROJEKTE
• dein ticket für ganz Österreich: das 1-2-3 euro Öffi-tarifmodell: Überall um 1 Euro pro 

tag im Bundesland, um 2 Euro über die landesgrenze und um 3 Euro – also 1.095 Euro 
im Jahr – bundesweit mit den Öffis unterwegs sein, das ist unser Ziel. Die günstigen 
Jugendtickets sollen um ein entsprechendes bundesweites studierendenticket ergänzt 
werden. Pendlerinnen sollen zusätzlich von einer fairen Gestaltung der Pendlerpau-
schale profitieren. Gerechte Pendlerpauschale heißt vor allem: absetzbetrag (d.h. bei 
gleicher Distanz gleich hoch, unabhängig vom Einkommen) statt Freibetrag und endlich 
Gleichbehandlung von Öffi- und auto-Pendlerinnen. 

• leistbares wohnen: wohnen ist ein Grundbedürfnis und kein spekulationsgut. Unser 
Ziel ist es, ein nachvollziehbares, überprüfbares und reguliertes Mietrecht mit Mietzin-
sobergrenzen (zum Beispiel in wien 7,50 Euro netto) zu schaffen. Für die Mieterinnen 
garantiert dies leistbares wohnen; für Vermieterinnen soll die Erhaltbarkeit bei einer 
konservativen Verzinsung gegeben sein. Gleichzeitig müssen der wohnbau weiter 
angekurbelt und die Zweckwidmung der wohnbauförderung wieder eingeführt werden.

• gesetzliche Verankerung eines mindestlohns in der höhe von 1.750 euro (brutto 
bei Vollzeit): Festlegung einer gesetzlichen lohnuntergrenze pro stunde, die für alle 
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arbeitsverhältnisse gilt. orientierungspunkt ist das Konzept „Fairer lohn“ der internati-
onalen arbeitsorganisation der UNo (2017: 10,10 €/stunde).

• existenzsichernder mindestunterhalt für alle Kinder in der höhe des regelbedarfs und 
Unterhaltsvorschuss bis zum Ende der ausbildung: Es braucht einen existenzsichernden 
Mindestunterhalt, der einem definierten regelbedarf entspricht. weiters ist anzustre-
ben, dass die Unterhaltsbevorschussung alle Kinder betrifft. 

• arbeitszeit schrittweise verkürzen: im ersten schritt soll der abbau der Überstunden 
/Mehrstunden-Praxis vorangetrieben werden, etwa durch Verdoppelung der Mehrar-
beitszuschläge und gesetzliche Begrenzung der Durchrechnungszeiträume. im zweiten 
schritt geht es um den Einstieg in die Normarbeitszeitverkürzung auf 35 stunden. Die 
interessen der arbeitnehmerinnen sollen in Fragen der arbeitszeitflexibilisierung und 
beim ausbau von Karenzen gestärkt werden. 

• Bildungskonto für arbeitssuchende: wer arbeitslos ist, soll diese Zeit nutzen können, 
um seine/ihre Chancen am arbeitsmarkt zu verbessern. Der wichtigste schlüssel dazu 
liegt in ausbildung und Qualifikation. Deshalb soll jeder arbeitslose Mensch mit einem 
Bildungskonto das recht haben, sich auszubilden und zu qualifizieren. 

• interessens- und rechtsschutz: insbesondere bei aMs und sozialamt helfen verbes-
serte rechtschutzangebote den Betroffenen, bestehende Barrieren auf den Ämtern zu 
überwinden. 

• gesundheitsversorgung: ausreichende und qualitativ hochwertige kassenfinanzierte 
Versorgungsangebote auf Grundlage einer echten Bedarfsplanung.

• ausbau der kassenfinanzierten leistungen in guter Qualität, vor allem in Mangelberei-
chen wie allgemeinmedizin, schmerzbehandlung, Magnetresonanz- und Computerto-
mografie-Untersuchungen, therapien für Kinder, Psychotherapie, Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Zahnmedizin, strahlentherapie.

• Qualitätsgesicherter ausbau der kassenfinanzierten wohnortnahen Krankenversor-
gung: Etablierung der Primärversorgung, bessere Versorgungsqualität durch ganzheit-
liche und sozialmedizinische Zugänge, stärkere Gewichtung der Prävention, kürzere 
wartezeiten, bessere Erreichbarkeit.

• gleiche Beiträge für gleiche leistung: leistungsharmonisierung und Effizienzsteige-
rung durch Zusammenlegung von derzeit 35 Krankenversicherungs-trägern auf eine 
Krankenkasse = ein KV-Beitrag für alle Versicherten = gleiche leistungen für alle Versi-
cherten = gleiche honorare für Ärztinnen und Gesundheitsberufe.

• aufwertung der nicht-ärztlichen gesundheitsberufe auf allen ebenen: Die neue 
Primärversorgung bietet eine Chance zur Gleichstellung der Gesundheitsberufe, die 
wahrgenommen werden muss. 

• gesamtvertrag für psychotherapie: Das recht auf kassenfinanzierte Psychotherapie 
muss für alle psychisch kranken Menschen endlich umgesetzt werden.  
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• Cannabismedizin muss leistbar für alle patientinnen werden, die sie brauchen: 
Verschrieben werden Cannabismedikamente bei schmerzzuständen, bei Krebsdiagno-
sen gegen die Nebenwirkung der Chemotherapie, zur Behandlung von Ms, Epilepsie, 
Glaukom u.v.m. Derzeit sind sie chefarztpflichtig und die Bewilligung erfolgt je nach 
Bundesland nur in etwa 30% der Fälle. 

• Flächendeckendes und durchgängig kostenloses therapieangebot für Kinder und 
Jugendliche garantieren – Chancengleichheit für alle. Kassenfinanzierte Psychotherapie 
für alle, die krankheitswertige psychische störungen aufweisen.

• schaffung einer bundeseinheitlichen, bedarfsgerechten regelung für persönliche 
assistenz: Es braucht einen rechtsanspruch auf Persönliche assistenz. Dies gilt auch 
für Menschen mit intellektueller Behinderung. Persönliche assistentinnen sind gerecht 
zu entlohnen.

• inklusionsfonds zur Umsetzung der Un-Behindertenrechtskonvention: Daraus sollen 
wichtige Unterstützungsleistungen wie z.B. Persönliche assistenz, Gebärdensprachdol-
metscherinnen oder Persönliche Budgets finanziert werden.

• Beschäftigungsoffensive für menschen mit Behinderungen: reform des systems der 
ausgleichstaxe; sie soll von der lohnsumme berechnet und mit einem anreizsystem 
kombiniert werden. Menschen mit Behinderungen sollen als eigene Zielgruppe beim 
aMs betreut werden. 

5. Unser Klima schützen –
 verantwortung
 wahrnehmen

HERAUSFORDERUNGEN
Die auswirkungen der Klimaveränderung sind heute schon dramatisch. Bereits jetzt ist 
die Durchschnittstemperatur weltweit um fast 1°C gestiegen. in Österreich, das besonders 
betroffen ist, schon um knapp 2°C. Das Jahr 2016 war das heißeste Jahr seit Beginn der 
aufzeichnungen (1880). Die hitzewellen des sommers 2017 sowie Extremwetterereignisse 
(Frostschäden nach spätem Kälteeinbruch, Vermurungen nach starkregen, Dürre-schä-
den in der landwirtschaft) machen einige der konkreten Folgen der Klimaveränderung 
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deutlich. Gelingt es nicht, die globale Erwärmung zu verlangsamen, droht das weltklima 
zu kippen. Die enormen risiken bzw. Folgewirkungen der Klimaveränderung wie etwa Un-
wetterkatastrophen, Dürren, Ernährungskrisen oder Unbewohnbarkeit von lebensräumen 
erfordern ein energisches Gegensteuern. Die kommenden fünf Jahre werden entscheiden, 
ob eine trendwende beim Klimaschutz möglich ist. Um die Klimakatastrophe zu verhin-
dern, müssen industriestaaten wie Österreich ihre treibhausgasemissionen bis zur Mitte 
des Jahrhunderts auf (netto) null reduzieren. „raus aus Kohle, Öl und Gas!“ muss daher 
zum leitmotiv einer Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien und deutlich hö-
herer Energieeffizienz werden. Jetzt geht es darum, sich von fossilen Energieträgern und 
der ökologisch wie ökonomisch untragbaren atomenergie zu lösen.

Europa hat eine spezifische historische Verantwortung bei der reduktion der treib-
hausgase – rund ein Viertel der bisherigen weltweiten Co2-Emissionen stammt aus den 
EU28-staaten. Europa hat aber auch eine spezifische Chance, sich als DEr wirtschafts-
raum zu etablieren, der die schrittweise Dekarbonisierung ambitioniert und mit neuen 
lösungen erfolgreich umsetzt. Österreich hat hier die Möglichkeit, eine führende rolle 
als technologie- und Kompetenzanbieter zu spielen – wenn die rahmenbedingungen im 
heimmarkt stimmen. Mit dem Beschluss des Pariser Klimaabkommens im Dezember 2015 
ist klar: Die Dekarbonisierung unserer weltwirtschaft – also der globale ausstieg aus der 
Nutzung von Erdöl, Kohle und Erdgas – wird notwendig sein, um die internationalen Kli-
maziele zu erreichen. Die Umsetzung passiert jedoch nicht von allein, sondern muss gegen 
Bremser wie Donald trump und gegen viele widerstände engagiert durchgesetzt werden.

Besonders wenig geht insbesondere in Österreich beim Problemsektor Nr. 1, dem Verkehr, 
weiter. Klima-Fortschritte bestehen allzu oft nur auf dem geduldigen Papier, der Flug-
verkehr kann das Klima überhaupt nahezu steuerfrei belasten (Kerosin ist von der Mine-
ralölsteuer befreit). Eine zusätzliche dritte Piste am Flughafen schwechat soll noch mehr 
klimaschädlichen Flugverkehr nach Österreich holen. Unsere Mobilität frisst viel Energie 
und ist in hohem Maß erdölabhängig: durchschnittlich 15-20 Millionen Euro geben wir 
jeden tag (!) in Österreich für fossile Mobilität aus, um importe aus diktatorischen staaten 
und von Ölscheichs abdecken zu können. Der Bund gibt 1 Milliarde im Jahr für hochrangige 
straßen aus, aber nur 1 Million, also ein Zehntelprozent davon, für den emissionsfreien rad-
verkehr, der noch dazu vom Fiskus beim Kilometergeld benachteiligt statt gefördert wird. 
Und während die Bahn im Gesamtnetz schienenmaut bezahlen muss, sind es beim lKw 
mit autobahnen und schnellstraßen nur 2% des Netzes. 

Der Klimawandel kostet unser land schon heute durchschnittlich 1 Mrd. Euro pro Jahr. 
Bis zur Mitte des Jahrhunderts dürften die jährlichen Kosten auf 8 Mrd. Euro steigen. in 
einem durchschnittlichen Jahr um 2050 werden in Österreich ca. 1.000 ältere Menschen an 
hitzestress sterben. Der Klimawandel ist eine Bedrohung für unsere Gesundheit, sicherheit 
und Umwelt. 

in Österreich werden immer noch 50 Prozent der wohnungen mit fossilen Energieträgern 
beheizt, insbesondere mit insgesamt 622.000 Ölheizungen. Die abhängigkeit von Öl und 
Gas wird langfristig zur Kostenfalle für jene haushalte, die sich schon jetzt das heizen 
kaum mehr leisten können. Die Förderungen für thermische sanierungen wurden von 
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der Bundesregierung in den letzten Jahren halbiert und in den Bundesländern gibt es für 
wohnbaufördermittel keine Zweckwidmung. Energieeffizientes Bauen ermöglicht langfris-
tiges leistbares wohnen, auch wenn Energiepreise steigen.

Mit dem Energieeffizienzgesetz hat Österreich im Jahr 2014 die EU-Energieeffizienz-
richtlinie umgesetzt und ein Ziel zur steigerung der Energieeffizienz und senkung des 
Energieverbrauchs festgelegt. auf Druck der Fossil-lobby ist die Umsetzung in den Be-
stimmungen jedoch stark verwässert worden. Der Katalog an anerkannten Energieeinspar-
maßnahmen wurde mit zahlreichen nicht-nachweispflichtigen Maßnahmen und scheinbu-
chungen versehen, sodass die Energieeinsparungen teilweise nur mehr am Papier erreicht 
werden, aber nicht in der realität. Unser Ziel ist es, einen echten Energieeffizienzmarkt zu 
ermöglichen, der der wirtschaft neue erfolgreiche Dienstleistungen und Chancen bietet 
und insbesondere den fossilen Energieverbrauch senkt. Eine öko-soziale steuerreform soll 
anreize schaffen, Energiesparmaßnahmen umzusetzen und finanziell zu belohnen.

Die Verantwortung für die Klimafrage betrifft viele sektoren. Die Umsetzung des Pariser 
Klimavertrags geht mit einem tiefgreifenden strukturwandel nicht nur der Energieversor-
gung einher. auch die art, wie wir konsumieren und unser lebensstil spielen dabei eine 
rolle. so gerät derzeit z.B. die rolle der Finanzmärkte bei der Finanzierung klimaschäd-
licher Projekte international in den Fokus. immer mehr internationale investoren und 
Finanzmarktakteure rücken von Veranlagungen im Bereich Kohle, Erdöl und Erdgas ab, 
bewerten risiken von klimarelevanten investitionen neu und diskutieren offenlegungs-
pflichten, die anlegerinnen mehr transparenz ermöglichen sollen. in Österreich besteht 
hier handlungsbedarf. 

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• Ökostromausbau: Nach jahrelangen harten Verhandlungen mit den regierungs-Frak-

tionen haben wir GrÜNE uns anfang Juli durchgesetzt und im Nationalrat eine reform 
des Ökostromgesetzes erreicht. Der Ökostromausbau geht jetzt weiter, tausende 
arbeitsplätze werden gesichert. 

• leistbare Öffis und mehr radverkehr in grünregierten Bundesländern zeigen: Mobilität 
geht auch ohne stau und Beitrag zum Klimakollaps. hartnäckiger widerstand beginnt 
den hochrangigen straßenbau endlich einzubremsen.

• Förderanreize: in Vorarlberg wurde durchgesetzt, dass die Fördervoraussetzungen im 
Neubau und bei der sanierung deutlich über den schwachen bundesweiten Vorgaben 
liegen müssen.

• Klimawandelanpassung: alle grünregierten Bundesländer haben zahlreiche Maßnah-
men in angriff genommen. Ein schwerpunkt liegt dabei auf der Unterstützung der 
Gemeinden. sie sollen in die lage versetzt werden, Klimarisiken besser einschätzen und 
bewältigen zu können. so sollen beispielsweise schutzwasserbau bzw. revitalisierun-
gen von Flusslandschaften vor hochwasser schützen; Pläne für schutzwaldbewirtschaf-
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tung werden erstellt sowie tourismuskonzepte adaptiert, die auf geänderte Klima- und 
wetterbedingungen eingehen (insbesondere bei hoher abhängigkeit vom wintertou-
rismus).

ZUKUNFTSPROJEKTE
• den schutz unserer lebensgrundlagen zur priorität machen: wir gehen Klimaschutz 

und Energiewende als Chance an und verpflichten alle Politikbereiche diesem Ziel.

• wir stellen unsere energieversorgung zu 100 prozent auf erneuerbare um: raus aus 
Öl, Gas und Kohle und rein in sonne, wind, wasser und Biomasse. Das Klimaschutz-
gesetz wird dafür auf neue Beine gestellt. Eine neue Energie- und Klimastrategie 
beschreibt einen stufenplan zur Dekarbonisierung der sektoren bis 2050. Ziel ist dabei 
unter anderem, bis 2030 100% des heimischen strombedarfs auf Basis heimischer 
erneuerbarer Energiequellen zu decken. wir geben Unternehmen, industriebetrieben 
und haushalten einen klaren Klimarahmen vor. Verbindliche, mittel- und langfristige 
Klimaziele schaffen Planungssicherheit und beenden den Zickzack-Kurs. 

• abbau aller subventionen für fossile energieträger, z. B. durch reform der Pendler-
pauschale, bei stellplatzverordnung, bei der steuerlichen Dieselprivilegierung, Energie-
abgabenrückvergütung etc. Beihilfen für fossile Energie in Österreich machen derzeit 
noch immer rund 4 Mrd. Euro jährlich aus. 

• ambitionierte eU-Klimapolitik und reform des emissionshandels: Die EU soll globaler 
taktgeber in der engagierten Umsetzung des Pariser Klimaabkommens sein. Neben 
ambitionierten Zielen sind auch die instrumente wie der Europäische Emissionshandel 
entsprechend zu reformieren und im sinne eines wirksamen Klimaschutzes weiter-
zuentwickeln. standards sind in richtung Co2-Neutralität zu setzen und der ausstoß 
von klimaschädlichen treibhausgasen braucht einen angemessenen Preis, um den 
strukturwandel der wirtschaft voranzutreiben. auch der bislang mit samthandschuhen 
angefasste Flugverkehr hat einen maßgeblichen, effektiven Beitrag zur reduktion der 
treibhausgasemissionen zu leisten, der nicht durch teils fragwürdige Kompensationsre-
gelungen unterlaufen wird.

• Klimafair – Co2 einen echten preis geben: Die Einführung eines ansteigenden 
Co2-Mindestpreises im Zuge einer öko-sozialen steuerreform schafft Fairness am Markt 
und berücksichtigt Kosten von Umweltschäden. staaten wie schweden, Dänemark oder 
mittlerweile Frankreich gehen hier in Europa einen schritt voraus.

• weiterentwicklung Ökostrom-Finanzierung: Ein neues Ökostromgesetz hat dem Ziel 
zu folgen, die Erreichung von 100% strom auf Basis erneuerbarer Energie bis 2030 zu 
erreichen und entsprechende ausbaupfade zu definieren sowie in diesem sinne ange-
messene und gerechte Finanzierungsmechanismen zu sichern und zugleich ökologische 
Grenzen in den jeweiligen technologiebereichen zu respektieren. 
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• Klimaschonende mobilität: Mit dem abstellen kontraproduktiver steuervorteile im 
Verkehr und der überfälligen ökologisch-sozialen steuerreform wird unsere Mobilität 
wirksam umgesteuert. Bis hin zum Flugverkehr muss „Fair pay statt nix pay“ die Basis 
werden. Zusammen mit Öffi-ausbau, dem gezielten Umstieg auf umweltfreundliche 
anwendungen der Elektromobilität, und Vorrang fürs radfahren und Zufußgehen wird 
damit klimaschonende Mobilität für alle möglich.

• dekarbonisierung bei der öffentlichen Beschaffung: Für die Umrüstung der Fahrzeug-
flotte der öffentlichen hand ist bei Neuanschaffungen auf emissionsfreie Fahrzeuge 
nach letztem stand der technik zu setzen.

• Keine 3. piste am Flughafen wien-schwechat und Verankerung des Klimaschutzes im 
luftfahrtgesetz sowie ausbau der Klimaschutzregelungen im UVP-Gesetz. Emissions-
handel und Kompensationsmaßnahmen können keineswegs eine ausreichende redukti-
on der treibhausgasemissionen der luftfahrt sichern.

• ein starkes haus für Klima- und Umweltschutz: Österreich braucht ein eigenständiges, 
starkes und engagiertes Umweltministerium mit umfassender Klima- und Energiekom-
petenz.

• thermische sanierungen und ein Umstieg auf erneuerbare energie in gebäuden ma-
chen uns unabhängig von teuren Öl- und Gasimporten und schaffen tausende arbeits-
plätze. Es braucht wieder die Zweckwidmung der wohnbauförderung für sanierung 
und ökologischen Neubau sowie eine Förderoffensive und steuerliche Begünstigung für 
die thermische sanierung, vor allem für haushalte mit geringem Einkommen. Bundes-
weite Förderoffensive für den Umstieg von fossilen auf erneuerbare heizsysteme, die 
das Ende der Ölheizung rasch umsetzt. Zudem ist ein konkreter Plan für den schrittwei-
sen ausstieg aus Gasheizungen bis 2050 zu entwickeln (wärmestrategie).

• Klimawandelanpassung: Es braucht anpassungsmaßnahmen, um die bereits unver-
meidbaren Folgen der Klimaveränderung abzufedern. Dazu gehört zunächst ein öko-
logischer hochwasserschutz: Ein bundesweites investitionsprogramm gibt den Flüssen 
wieder mehr raum und hilft, Katastrophen zu vermeiden. in der landwirtschaft erhält 
Bodenschutz Priorität. humusreiche Böden speichern mehr wasser und helfen Dürre-
ausfälle zu minimieren. 

• Keine profite auf Kosten des Klimas: Zu viel Geld fließt durch den Kapitalmarkt in kont-
raproduktive, klimazerstörende investitionen. in Österreich und Europa braucht es dafür 
mehr transparenz und rechenschaft für investmentfonds, Banken und Versicherungen, 
Pensionskassen bzw. die öffentliche hand. auch die strategie bei staatlichen Beteiligun-
gen wie der oMV ist zu prüfen.

• Konsequenter einsatz für den ausstieg aus der atomkraft: Die Errichtung neuer aKw 
hat heutzutage nur mehr eine Chance, wenn sie staatlich unterstützt wird. Daher ist 
jede Unterstützung im sinne unseres Ziels eines aKw-freien Europas zu streichen. wir 
kämpfen gegen beihilfenrechtliche stützungen und subventionen für atomkraft auf 
EU-Ebene und setzen uns konsequent mit rechtlichen und politischen Mitteln insbe-
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sondere gegen die Errichtung bzw. laufzeitverlängerung von aKw in Nachbarstaaten 
ein, ebenso wie gegen die Errichtung grenznaher atommüll-lager. Der konsequente 
ausbau und faire rahmenbedingungen für erneuerbare Energieträger sind das Mittel 
gegen atomkraft, da stromimporte nach Österreich vermieden werden und Erneuerba-
re bei gleichen wettbewerbsbedingungen ökonomisch deutlich im Vorteil sind.

6. Saubere Umwelt & Bio
 für alle – respektvoller
 Umgang mit tieren

HERAUSFORDERUNGEN
Umweltzerstörung macht krank. Gute luft zum atmen, sauberes trinkwasser und die 
Vermeidung der Klimakatastrophe sind Grundlagen für ein gutes leben. Jeder verant-
wortungsbewusste Mensch will seinen Kindern bzw. nachfolgenden Generationen eine 
lebenswerte, bessere welt hinterlassen. Eine intakte Umwelt ist dafür die Basis. insofern 
schafft und sichert ambitionierte Umweltpolitik hohe lebensqualität und unsere lebens-
grundlagen, und ermöglicht damit Gesundheit, gute Ernährung und schützt unsere Natur 
vor zerstörerischen Eingriffen. 

Österreich genießt das Privileg vielfältiger, wunderschöner Natur. Das „land am strome“ 
ist z.B. reich an trinkbarem wasser, Flüssen und seen. Zwei Drittel unserer Flüsse sind 
allerdings, vor allem aufgrund von Verbauungen, in keinem guten Zustand. Förderungen 
für gewässerökologische sanierungsmaßnahmen wurden de facto eingestellt und EU-Vor-
gaben zum schutz der Flüsse damit nicht umgesetzt. Gleichzeitig sollen wasserkraftwerke 
an eigentlich geschützten orten mit sondergenehmigungen errichtet werden. Dabei sind 
saubere, lebendige und intakte Flusslandschaften nicht nur aus ökologischer sicht unver-
zichtbar, sondern Voraussetzung für einen vorsorgenden hochwasserschutz. Verschmutz-
tes Grundwasser und der Grundwassermangel in teilen Österreichs werden zunehmend 
zum Problem für Umwelt und Gesundheit. Die Klimaveränderung verschärft die situation.

Die luftqualität ist (mit)verantwortlich für zahlreiche Erkrankungen. stickoxide, ozon, 
Fein- und Feinststaub sorgen für über 8.000 vorzeitige todesfälle pro Jahr in Österreich. 
Dazu kommen unzählige chronisch Erkrankte mit atemwegs- und herz-Kreislauf-Be-
schwerden. Kinder und ältere Menschen sind besonders betroffen. anzusetzen ist insbe-
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sondere bei den hauptverursachern der luftverschmutzung, dem Verkehr, der industrie, 
alten heizungen und der landwirtschaft.

lärm ist das Umweltproblem mit der größten Belästigungs- und störungswirkung im 
alltag. lärm sorgt für ständigen unbewussten stress, macht krank und verursacht lern-
schwächen. Verkehrslärm (straßen-, schienen-, Fluglärm) sticht besonders hervor. Das 
Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz ist weitgehend zahn- und wirkungslos, weil es den 
EU-seitig vorgesehenen schutz ruhiger Gebiete und jede sinnvolle Beteiligung der Öffent-
lichkeit vermeidet.

Die autoindustrie ist derzeit global in einem tiefgehenden transformationsprozess. Der 
Durchbruch der Elektroautos zeichnet sich ab. Je früher die breit aufgestellte österreichi-
sche auto-Zulieferindustrie Klarheit bekommt, ab wann nur noch mit erneuerbaren Ener-
gien betriebene autos in Österreich zugelassen werden, umso besser können sich unsere 
Betriebe darauf einstellen und arbeitsplätze sichern. Der Verbrennungsmotor im Pkw hat 
letztlich keine Zukunft. Der wandel in richtung neues Verkehrssystem ist auch für viele 
neue industrien eine Chance, wenn vorausschauend investiert, geforscht und entwickelt 
wird.

Qualitätsvolle lebensmittel sind zunehmend ein anspruch vieler Bürgerinnen und Konsu-
mentinnen. Es ist nicht egal, wie wir unsere lebensmittel erzeugen. Der Einfluss multi-
nationaler agrarkonzerne wächst. lebensmittelskandale, quälerische Massentierhaltung, 
Unmengen Düngemittel, Gentechnik und das artensterben (etwa durch den bedrohlichen 
rückgang der ökologisch wichtigen insekten),  sind nur einige stichworte in diesem Zu-
sammenhang. sichere lebensmittel ohne Gentechnik, chemische substanzen, antibiotika 
und Pestizide sind Ziel unserer landwirtschafts- und lebensmittelpolitik. wir wollen eine 
vielfältige bäuerliche landwirtschaft, die sich im Einklang mit der Natur befindet und die 
rechte der tiere achtet. Eine ökologische lebensmittelproduktion ist die einzig zukunfts-
weisende strategie. insbesondere in einer kleinstrukturierten landwirtschaft wie in Öster-
reich kann ihre hohe Qualität auf den Märkten als unverwechselbar positioniert und damit 
regionale Beschäftigung gesichert werden. Faire Produktions- und Marktbedingungen sind 
notwendig – anstelle der Förderung von lebensmittelüberproduktion und einer profitori-
entierten steigerung der wettbewerbsfähigkeit durch Vergrößerung der Betriebe und Er-
höhung der Produktivität auf Kosten von Qualität. Entsprechend haben sich Förderungen 
im agrarbereich an hohen ökologischen und tierrechtlichen standards zu orientieren. Eine 
an Nachhaltigkeit und am Prinzip der Kreislaufwirtschaft orientierte landwirtschaft ist für 
das gesamte ökologische Gleichgewicht zentral. 

Bürgerinnen-rechte und Beteiligung sind wichtige instrumente zur Gestaltung des le-
bensraums – ob im Grätzl nebenan, in der Gemeinde oder in Verfahren zu Großprojekten. 
Die teilnahme an rechtsverfahren zum schutz der Umwelt kostet die Zivilgesellschaft und 
die Bürgerinnen sehr viel Geld. in ein UVP-Verfahren fließen zigtausend Euro. wenn man 
mit einem eigenen antrag ein Verfahren auslöst, ist das Kostenrisiko überhaupt unwägbar.

im Umgang mit abfällen braucht es mehr Verbindlichkeit statt ausschließlich auf Freiwillig-
keit zu setzen. so wird es z.B. bei Verpackungsabfällen für Bürgerinnen immer schwieriger, 
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abfälle zu vermeiden, Pfandflaschen gibt es fast gar nicht mehr. Der verschwenderische 
Umgang mit ressourcen muss durch eine nachhaltige Produktpolitik ersetzt werden. rund 
760.000 tonnen lebensmittelabfälle und -verluste fallen jedes Jahr in Österreich an, land-
wirtschaft und Produktion noch gar nicht berücksichtigt.

Pro Jahr landen weltweit laut schätzungen bis zu 12,2 Millionen tonnen Plastikmüll in den 
ozeanen, der Großteil wird über Flüsse ins Meer gespült. im Jahr 2050 droht die Masse an 
Plastik in den ozeanen, die der Fische zu übersteigen. textilien zählen in Europa mit etwa 
30.000 tonnen pro Jahr zu den größten Quellen der Mikroplastikverschmutzung. Plastik 
gehört weder in Flüsse und Meere noch Böden. auch in der Donau landen mehrere tonnen 
Mikroplastik pro Jahr.

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• lärmreduktion: Die zur Verringerung der luftschadstoffbelastung in luft-sanierungs-

gebieten verhängten niedrigeren tempolimits wirken sich auch positiv auf den geringe-
ren lärmpegel aus.

• die heimische milchproduktion verwendet keine gentech-Futtermittel mehr, die 
Eierproduktion wurde auf gentechnikfrei umgestellt, der Mastgeflügelbereich ebenso. 
Projekte beim schweinefleisch zeigen, dass sich auch hier der Markt in richtung gen-
technikfreie Futtermittel bewegt.

• Bienenschutz und pestizid-Verzicht: Bei den bienengefährlichen Neonicotinoiden 
wurde Österreich von der Bremser- zur Vorreiter-Nation; der Glyphosateinsatz wurde 
zumindest zur sikkation verboten (bei der sikkation wird die Kulturpflanze vor der 
Ernte gezielt abgetötet, um sie leichter abernten zu können).

• Flussjuwele schützen: in grünregierten ländern werden seltene Flussjuwele wie die isel 
in osttirol unter schutz gestellt, während der naturverträgliche ausbau der wasserkraft 
weiterhin möglich ist.

ZUKUNFTSPROJEKTE
• Österreichische Flüsse wieder lebendig machen und in einen guten Zustand bringen. 

Durch Förderungen sollen Fischaufstiegshilfen errichtet und Flüsse wieder in ihren 
ursprünglichen Zustand gebracht werden. strategische Planungen sind wichtig, um 
langfristig festzulegen, wo in Zukunft noch Kraftwerke gebaut werden können bzw. 
welche Flüsse für immer geschützt bleiben.

• Unser wasser schützen – gegen Verschmutzung und ausverkauf: wasser ist unser 
lebensmittel Nr. 1. in Österreich ist das Grundwasser die mit abstand wichtigste Quelle 
für die trinkwassergewinnung. Der schutz der wasserökosysteme und wasserkreisläu-
fe genießt entsprechende Priorität. insbesondere schadstoffeinträge wie Nitrate und 
Pestizide aus der landwirtschaft sowie Verunreinigungen durch industrie und Verkehr 
sind zu verhindern. 
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• Umweltrecht durchsetzen: Das von Österreich ratifizierte Übereinkommen von aarhus 
über den Zugang zu informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungs-
verfahren und den Zugang zu Gerichten muss die  Durchsetzung von Umweltrecht 
durch Umweltorganisationen und betroffene Einzelne vor Gericht umsetzen. Um den 
effektiven schutz der Umwelt und des Klimas sicherzustellen, bedarf es eines eigenen 
Umweltrechtschutzgesetzes. Nur wenn die Umwelt eine stimme vor Gericht hat, hat sie 
eine Chance.

• Umweltverträglichkeitsprüfung: Mehr Projekte müssen UVP-pflichtig werden, ins-
besondere auch im Bereich der industriellen landwirtschaft (intensivtierhaltung und 
intensiv-Gemüsezucht), die Genehmigungskriterien müssen verbessert werden, etwa in 
Bezug auf Energieeffizienz,  Klimaschutz, Flächenverbrauch und den lärmschutz (keine 
Privilegierung von Verkehrsanlagen). Ein einheitliches anlagenrecht ist anzustreben.

• Besserer lärmschutz: wir wollen ein durchsetzbares recht auf lärmschutz. Und weni-
ger Verkehrslärm. Fluglärmschutz durch bessere an- und abflugrouten gemäß luft-
fahrtgesetz, Einhaltung von Nachtflugbeschränkungen, ein Nein zu Flughafenausbauten 
und weniger Flugverkehr durch mehr Kostenwahrheit. Bahnlärmschutz an der Quelle 
durch Umrüstung und Verbot lauter Güterwagen. straßenlärmschutz durch Verlagerung 
auf leisere Verkehrsmittel und antriebe und tempo-Dämpfung.

• potenzial der Verkehrsvermeidung und -verlagerung für schadstoffarme und klima-
schonende mobilität im sinner höherer luftqualität nutzen. Bahn und Öffis einerseits 
und radfahren und Zufußgehen andererseits bekommen Priorität – beim Budget, bei 
der Besteuerung und beim Platz im öffentlichen raum. 

• mit abgasbetrug und Chiptuning aufräumen, den ausstieg aus diesel & Co einleiten: 
Umfassende Konsequenzen aus dem abgasskandal und ein Ende der Neuzulassung 
fossiler Kfz ab 2030.

• Flächenanteil des Biolandbaus weiter ausbauen und dezentrale agrarstrukturen sowie 
regionale Verarbeitung und Vermarktung unterstützen sowie die Vergabe von EU-ag-
rargeldern an ökologische und soziale Kriterien binden. Der Einsatz von Pestiziden ist 
weiter zu reduzieren. Keine Zulassung von Glyphosat und bienengefährdenden Pestizi-
den in Österreich und klare Positionierung auf EU-Ebene.

• Vielfalt fördern – keine patente auf tiere und pflanzen: Verstärkte Förderung der bio-
logischen Vielfalt und Qualität durch ausweiten der sortenvielfalt und Nutztierrassen. 
wir sind gegen Patente auf tiere und Pflanzen. sie würden den Konzentrationsprozess 
in der saatgutbranche befördern und neue abhängigkeiten in der landwirtschaft zu-
gunsten der agrarkonzerne schaffen. Eine Nachschärfung des nationalen Patentgeset-
zes soll eine Vorbildrolle Österreichs schaffen. 

• artgerechte tierhaltung fördern und kennzeichnen: agrar-Förderungen an hohe tier-
wohlstandards binden, kleine regionale schlachthöfe erhalten, mobile schlachtanlagen 
zulassen, um tiertransporte zumindest zu verringern.

31



• gentechnikfreie lebens- und Futtermittel – Einsatz Österreichs auf EU-Ebene gegen 
die Zulassung von gentechnisch veränderten saatgut oder Futtermitteln. Das aMa-Gü-
tesiegel muss endlich Gentechnikfreiheit garantieren, der Einsatz von Gentech-Futter-
mitteln muss bei der Vergabe des siegels ausgeschlossen sein.

• alternativen zum tierversuch forcieren: Eine gezielte Förderung und Entwicklung von 
alternativmethoden reduziert gemeinsam mit strengeren auflagen bei der Genehmi-
gung die anzahl der tierversuche. Es muss sichergestellt werden, dass so wenig leid, 
wie irgend möglich produziert wird und die Zahl der Versuche muss durch verbindliche 
Vorgaben systematisch reduziert werden.

• Vegetarische und vegane ernährung unterstützen, Bewusstseinsbildung zum Konsum 
von tierischen produkten: Ernährungsstile, die ohne tierische Produkte auskommen, 
werden nicht nur respektiert, sondern gefördert. Über alternative Ernährungsstile wird 
im hinblick auf ökologische und gesundheitliche auswirkungen informiert. Vegetarische 
und vegane Produkte sollen klar und gut erkennbar gekennzeichnet sein. Es braucht 
mehr Bewusstsein und auch regulierende Maßnahmen, um Produkte aus tierrechtlich 
inakzeptablen Verhältnissen – etwa aus Billig-importen – vom Markt zu bringen. 

• tierschutzgesetz weiterentwickeln: Klärung, dass tierheime und auch Privatpersonen 
im sinne der tierhilfe weiter haustiere vermitteln dürfen; der gewerbliche Missbrauch 
ist zu unterbinden.

• tierschutz-Verbandsklage: tieren ihr recht geben: Einführung eines Verbandsklage-
rechts für anerkannte tierschutzvereine und –verbände. Damit soll die Möglichkeit der 
auskunftserteilung, teilnahme an konkreten rechtsverfahren und rechtlichen Vertre-
tung von tierschutz-interessen geschaffen werden. Der tierschutz ist als staatsziel in 
der Verfassung verankert, jedoch können ihre rechte oft nicht wahrgenommen werden. 
Das Verbandsklagerecht ist beispielsweise in zahlreichen Bundesländern Deutschlands 
etablierte Praxis. 

• Förderung von mehrwegverpackungen, insbesondere bei Getränkeverpackungen in 
Kombination mit der Einführung eines flächendeckenden Pfandsystems.

• maßnahmen zur Verringerung von lebensmittelabfällen: Ziel ist die halbierung der 
Menge weggeworfener lebensmittelabfälle u. a. durch Bewusstseinsbildung und klare 
Verantwortung.

• aktionsplan gegen mikroplastik: wissenslücken schließen und wirksame Maßnahmen 
gegen die Mikroplastikverschmutzung setzen, etwa gegen unnötige Verpackungen, 
Plastiksackerl und Plastikflaschen.

• lebensmittelsicherheit: Klare regelungen betreffend Gütezeichen, um nachhaltig 
erzeugte, und/oder anderweitig hochwertige Produkte der Ernährungswirtschaft bzw. 
Dienstleistungen durch entsprechende Gütezeichen auszuzeichnen. Eine Positiv-Kenn-
zeichnungs-regelung des angebots im Gastronomiebereich soll Klarheit über herkunft 
und Produktionsweise der wertbestimmenden lebensmittel – hier im speziellen Fleisch, 
Milch und Eier – schaffen.
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7. Die Zukunft gemeinsam
 gestalten – Stadt, land,
 lebensqualität
 

HERAUSFORDERUNGEN
Die Gesellschaft und ihre strukturen ändern sich. sowohl im städtischen raum als auch am 
land sind siedlungsstrukturen wesentlich für die rahmenbedingungen für wohnen, ar-
beit, wirtschaft, aber auch den Umgang mit ressourcen. Die städtischen Ballungsgebiete 
wachsen, während einige der ländlichen regionen stark an Bevölkerung und wirtschafts-
kraft verlieren. Die hierzulande viele Jahre fehlgeleitete raumordnungspolitik hat zersie-
delte strukturen inklusive hoher Flächenversiegelung ermöglicht, deren externe Kosten 
für die allgemeinheit ebenfalls sehr hoch sind. Der Mangel an sozialer infrastruktur, die 
abhängigkeit vom auto bei schwacher oder fehlender Erschließung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, die große Distanz zwischen arbeitsplatz und wohnort haben insbesondere in 
der austauschbeziehung zwischen stadt und Umland die Belastungsgrenze überschritten. 
Einkaufszentren am stadtrand und Einfamilienhaussiedlungen im speckgürtel haben das 
ihre dazu beigetragen. Geschäftsflächen abseits bestehender Öffi-Erschließung zementie-
ren die teure sowie umwelt- und klimabelastende abhängigkeit vom eigenen Kfz ein und 
treiben den Co2-ausstoß in die höhe.

Fehlgeleitete raum- und siedlungsentwicklungen in stadt & land fressen unheimlich viel 
Grund und Boden: Jeden tag wird fruchtbarer Boden im ausmaß von 16 hektar oder 23 
Fußballfeldern verbaut, pro Kopf doppelt so viel wie in Bayern und dreimal so viel wie in 
der schweiz. Dafür werden zunehmend Flächen für noch mehr straßenkilometer, Parkplät-
ze und supermarktflächen genutzt, anstelle von Äckern und wiesen. Neben den durch zu 
hohen Flächenverbrauch, Bodenversiegelung und Verkehrsinfrastruktur entstehenden öko-
logischen Problemen, ist auch die Konkurrenz bzw. Verdrängung zwischen unterschiedli-
chen wirtschaftlichen strukturen groß. so leiden innerstädtische Geschäfte in Gemeinden 
häufig unter der Errichtung von Einkaufszentren am stadtrand. 

Die Baukultur in den Gemeinden ist ein unterschätzter Faktor. Dabei ist die gebaute struk-
tur entscheidend für das wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger sowie teil einer nach-
haltigen Entwicklung. Zahlreiche Beispiele sowohl in großen städten wie auch in kleinen 
Gemeinden zeigen positive wege. Jedoch fühlt sich kaum ein politisch Verantwortlicher 
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auf Bundesebene für das umfassende themenfeld Baukultur zuständig. Die Kompetenzen 
sind auf unzählige akteure aufgeteilt.

Die landflucht ist weiblich – nicht überall, aber in vielen regionen wandern deutlich mehr 
Frauen ab als Männer. Mitverantwortlich dafür sind der sukzessive abbau der öffentlichen 
infrastruktur am land, die Unterversorgung mit Geschäften und lebensmitteln, traditio-
nelle rollenzuschreibungen in der Gesellschaft und der flächendeckende ausschluss von 
Frauen aus den politischen Gremien. Bei den jungen (gut ausgebildeten) Frauen ist der 
hauptgrund jedoch, dass sie in ihrer heimat keinen ihrer Qualifikation entsprechenden 
arbeitsplatz finden. Daher haben strategien für die ländliche Zukunftsentwicklung die 
Perspektive von Frauen spezifisch zu adressieren.

in Österreich gibt es eine hohe Dichte an sportinfrastruktur. Diese ist aber nur beschränkt 
zugänglich. insbesondere an schulen gibt es sportstätten, die für die allgemeinheit z.B. an 
wochenenden, in den Ferien und in den abendstunden offenstehen sollen.

auch dem Denkmalschutz kommt kulturell eine wichtige rolle zu. Denkmäler verfallen, 
investoren geben häufig den takt vor, Bewohnerinnen fühlen sich bevormundet und 
ungerecht behandelt, und das Denkmalamt (BDa) kommt seinen aufgaben nicht nach. so 
erfüllt das amt etwa seine Kernaufgabe – Unterschutzstellung von Denkmälern – nicht. 
Zudem legen der rechnungshofbericht, ein sonderbericht der internen revision und 
zahlreiche schreiben engagierter Bürgerinnen die Mutmaßung nahe, dass der Bereich 
korruptionsanfällig ist. 

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• salzburg bekommt ein neues raumordnungsgesetz, das u. a. durch Baubeschränkun-

gen für den handel am ortsrand die stadtkerne stärken möchte. Mit der reform des 
raumordnungsgesetzes unter GrÜNEr Federführung sind einige Eckpfeiler gesetzt: 
Neue Baulandwidmungen nur mehr befristet auf 10 Jahre mit rückwidmung bei Nicht-
bebauung, Mobilisierung bestehenden Baulands mit einer infrastrukturabgabe oder 
rückwidmung nach Fünfjahresfrist, Verbrauchermärkte nur mehr in stadt- und ortsker-
nen, sonder-ortstaxe gegen nicht berufs- oder ausbildungsbedingte Zweitwohnsitze, 
Neuwidmungsbremse bei Baulandüberhang.

• Baukultur: Die initiierung des großen Baukulturkonvents 2016 ist auch Ergebnis zahlrei-
cher GrÜNEr anfragen und anträge zum thema Baukultur. 

• Bundesdenkmalamt: wir haben im Juli den „kleinen Untersuchungsausschuss“ (Un-
terausschuss des rechnungshofausschusses) zum Bundesdenkmalamt eingesetzt und 
ermöglichen die Durchleuchtung des Denkmalamts. 

• Bürgerinnen-initiativen-Fonds: Die abgeordneten des Grünen Parlamentsklubs dotie-
ren seit 1991 einen „Fonds“ (den Grün-alternativen Verein) zur Unterstützung von Bür-
gerinitiativen (BiV), der auch Einzelpersonen und Umweltorganisationen unterstützt. 
Der Großteil der bisher ausgezahlten Gelder (per 30.6.2017 sind das € 986.613) ging an 
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ökologische initiativen. so konnte in vielen Fällen mitgeholfen werden, die Natur/Grünf-
lächen und freie Gewässerstrecken zu erhalten und die Menschen vor luftschadstoffen, 
lärm- und Geruchsbelästigungen zu schützen (siehe www.buergerinitiativen.at).

ZUKUNFTSPROJEKTE
• Förderung und ausbau von nachhaltigen öffentlichen und halböffentlichen mobili-

tätskonzepten

• mit dem ausbau von Breitbandinternet am land entsteht die Möglichkeit, top-Positio-
nen und hochqualifizierte tätigkeiten auch dezentral und in teilzeit zu verrichten; zudem 
ist es Grundvoraussetzung für unternehmerische, soziale und kulturelle initiativen.

• erhalt der nahversorgung und der öffentlichen dienstleistungen (lebensmittel, Post, 
schulen, Gesundheits- und Pflegeversorgung sowie arbeitsmarktvermittlung)

• „neues leben in alte mauern“ – leerstandsbewirtschaftung in den orts- und stadt-
kernen: z. B. Crowdworking spaces, raum für Kunst und Kultur, raum für EPU, raum 
für Jugendzentren etc.

• Unabhängige evaluierung des „Österreichischen programms für die ländliche ent-
wicklung“ hinsichtlich ökologischer Zielgenauigkeit, sozialer aspekte und Gleichstel-
lung von Frauen und Männern

• Chancengerechtigkeit für Frauen im ländlichen raum: Kindergärten und schulen mit 
langen Öffnungszeiten; flächendeckendes angebot an Pflege- und Betreuungsein-
richtungen für pflegebedürftige Menschen; arbeitsplatzqualität und aufstiegschan-
cen verbessern; räume vital und in ihrer Vielfalt erhalten, etwa durch leistungsfähige 
Verkehrsinfrastrukturen, durch flexible Formen in der Daseinsvorsorge oder durch die 
ausschöpfung von regionalen wertschöpfungspotenzialen

• Flexible, qualitativ hochwertige und leistbare Kinderbetreuungsmöglichkeiten – auch 
und insbesondere am land; betriebliche Modelle der Kinderbetreuung beispielsweise 
im tourismus werden finanziell unterstützt und gefördert.

• raumordnungsinstrumente weiterentwickeln: Der neue salzburger raumordnungs-
standard soll bundesweit ausgerollt werden. Es braucht verbindliche regional spezifi-
zierte Zielwerte als obergrenze des Flächenverbrauchs, weil unverbindliche Zielwerte 
wie aus der Nachhaltigkeitsstrategie (max. 2,5 ha pro tag) trotz regierungsbeschluss 
folgenlos bleiben.

• siedlungsräume werden maßvoll verdichtet, Erholungsgebiete werden geschützt. Der 
Flächenverbrauch wird drastisch verringert.

• Beschränkung des wettbewerbs um Kommunalsteuereinnahmen zwischen den Ge-
meinden
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• Förderung von nahversorgung und Kreislaufwirtschaft: ortskerne werden auch im 
ländlichen raum belebter Mittelpunkt der Gemeinden, Güter und Dienstleistungen 
des täglichen Bedarfs sowie öffentliche Verkehrsmittel sind in unmittelbarer Nähe. 
Bereitstellung von raum für vielfältig nutzbare Projekte und initiativen sowie gezielte 
ortszentrumsentwicklung. Forcierung von lokalen reparaturzentren und tauschbörsen, 
Unterstützung von regionalen Komplementärwährungen.

• sportstätten öffnen: Die von öffentlicher hand finanzierten sportstätten, insbesondere 
an schulen und Universitätssportzentren, Jugendsportanlagen, sportheime etc. sollen 
außerhalb der Betriebszeiten der allgemeinheit offen stehen – insbesondere in den 
Ferienzeiten. Eine Nutzung soll auch für jene möglich sein, die nicht in Vereinen organi-
siert sind.

• weiterentwicklung denkmalschutz: anrainerinnen und NGos können sich derzeit 
gegen Bescheide des Bundesdenkmalamts nicht wehren, ihnen kommt im Verfah-
ren keine Parteistellung zu. GrÜNEs Ziel ist es daher, die Zivilgesellschaft mit einem 
Verbandsklagerecht in Denkmalschutzangelegenheiten zu stärken. Die Entscheidungen 
von BDa und Politik werden anhand klarer Kriterien transparent gemacht und anfecht-
bar. Zudem bedarf es einer Compliance-stelle zur aktiven Korruptionsprävention. Ein 
Denkmal im öffentlichen interesse zu pflegen und zu erhalten, muss dem staat darüber 
hinaus etwas wert sein. Daher braucht es u.a. steuerliche Begünstigungen für aufwen-
dungen zur Denkmalpflege sowie klare Vorgaben, welche Veränderungen an einem 
Denkmal möglich sind. Der öffentliche raum ist auch kein Museum, in dem man nicht 
einmal mehr einen Nagel in die eigene wand schlagen darf. im Gegenzug müssen ef-
fektive Maßnahmen her, die einen mutwilligen Verfall verhindern. Eine ratifizierung der 
1985 unterschriebenen Konvention von Granada, die eine aktive Erhaltungspflicht der 
Eigentümerinnen vorsieht, hat endlich zu erfolgen.
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8. Grund- und Menschen-
 rechte garantieren –
 der Freiheit zuliebe 

HERAUSFORDERUNGEN
Österreich soll ein friedliches und sicheres Zuhause sein. Menschen- und Grundrechte sind 
leuchtturm für die unantastbare würde jeder und jedes Einzelnen. sie dürfen nicht aus-
gehöhlt werden. schutz und hilfe sollen jene erhalten, die sie brauchen. Nicht die herkunft 
eines Menschen zählt, sondern die Zukunft. Gesellschaftliche Konfliktfelder sollen früh 
erkannt und angegangen werden. Doch der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und 
viele Errungenschaften werden derzeit in Frage gestellt.

Unsere Verfassung ist die Grundlage, auf der Politik und Demokratie gestaltet werden. Die 
Grundrechte sind die säulen, auf denen unsere Demokratie ruht. Der Blick in die türkei, 
aber auch in EU-staaten wie Polen oder Ungarn zeigt, wie fragil das Gerüst sein kann. 
Grundrechte sind entscheidend dafür, ob wir uns zu Vereinen und NGos, zu Betriebsräten 
und Gewerkschaften zusammentun können. oder ob freie Meinungsäußerung, Versamm-
lungsrecht und freie, demokratische wahlen möglich sind und unter welchen Vorausset-
zungen. Es darf kein aufweichen und Zurückschrauben von derart elementaren rechten 
geben.

Der abbau von Grundrechten wird durch immer engmaschigere nationale Überwachungs-
maßnahmen, aber auch restriktionen im sozialen Bereich (abbau der Mindestsicherung) 
und im schutzbereich von asyl („Festung Europa“) durch die regierung vorangetrieben. 
Dies führt zu einer aushöhlung unserer grundrechtlichen Freiheiten, die in ein paar Jahren 
schon eklatante Folgen für unser aller alltagsleben haben kann. 

Einschnitte im Versammlungsrecht sind ein alarmierendes Zeichen, dass der Erhalt und der 
schutz von Grundrechten nicht die Priorität der regierung sind. allzu groß ist der Drang, 
diese rechte für populistische agitation zu missbrauchen. Freiheit und Privatsphäre sind 
viel zu wichtig, um sie dem Überwachungspopulismus der regierung zu opfern. Durch die 
Überwachungsbestrebungen der regierung drohen massive Eingriffe in die Privatsphäre 
und den Datenschutz (siehe auch Kapitel sicherheit sowie Digitalisierung).

Der Zugang der Bürgerinnen zum recht wird durch hohe Gerichtsgebühren, ausdünnung 
der amtstage bzw. durch lücken im system der Verfahrenshilfe erschwert. Es gilt, eine 
Zwei-Klassen-Justiz, in der jene recht bekommen, die sich teure anwälte und lange Ver-
fahren leisten können, zu verhindern.

soziale integration von Menschen aus anderen herkunftsländern ist ein schlüssel für ein 
gutes Miteinander und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für die wichtige integration vom 
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ersten tag an braucht es eine vorausschauende Planung. Von leistbaren Deutschkursen, 
der Erhebung der mitgebrachten Qualifikationen, der Förderung von Mehrsprachigkeit 
im Bildungswesen bis hin zur dafür notwendigen Koordination zwischen Bund, ländern 
und Gemeinden. Es braucht kraftvollere schritte von der Politik. leider wird integration 
von Populisten als spielfeld ihrer angstmache gesehen. Dadurch werden lösungen für 
tatsächliche herausforderungen überlagert. Viele engagierte Menschen in ganz Österreich 
tragen laufend und insbesondere seit der großen solidaritätsbewegung mit Flüchtlingen 
im Jahr 2015 zur integration von schutzsuchenden bei. Die Politik sollte ihre Bemühungen 
wertschätzen und unterstützen.

Die Bekämpfung von rassistischen sowie homo- und transphoben Beschimpfungen, Über-
griffen und Diskriminierung ist weiterhin und verstärkt notwendig, um dessen ausbreitung 
einzudämmen. abgesehen von derartigen Vorfällen auf der straße, in lokalen, U-Bahnen 
und bei Bewerbungen, nehmen auch der hass und die hetze im Netz zu. Die regierung 
bleibt weitgehend untätig. Das bestehende antidiskriminierungsrecht erweist sich ange-
sichts dessen als zu ineffektiv.

Die Zunahme an antisemitischen Vorfällen in Österreich ist besorgniserregend. Es braucht 
klare haltung, entschiedenes handeln und weitere Maßnahmen in der Prävention. auch in 
der politischen auseinandersetzung ist völlig klar: antisemitische Äußerungen sind kein 
Kavaliersdelikt!

in Österreich herrscht erheblicher rechtlicher Bedarf beim Kinder- und Jugendrecht. 
Kinderrechtlicher handlungsbedarf besteht in Österreich im Besonderen in den Berei-
chen Kinder- und Jugendhilfe, Kindergesundheit, Kinder- und Jugendarmut, im asyl- und 
Fremdenrecht, bei ungleichen Chancen im Bildungssystem und in sachen Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen in allen sie betreffenden angelegenheiten.

Österreich hat 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Ziel ist die inklusion 
behinderter Menschen in die Gesellschaft. 2012 wurde der „Nationale aktionsplan Behin-
derung 2012–2020“ vom Ministerrat beschlossen. Dieser enthält 250 Maßnahmen, jedoch 
nur wenige indikatoren, an denen die Fortschritte gemessen werden können, kein eigenes 
Budget und keine konkreten Verantwortlichen. aufgrund der schleppenden und mangel-
haften Umsetzung der Konvention verfasste die UNo 23 handlungsempfehlungen zur 
Verbesserung an Österreich.

Europäische Mitbürgerinnen, die in wien leben, dürfen nur den Bezirksrat wählen (oder für 
diesen kandidieren) und nicht den Gemeinderat, wie dies in den anderen Bundesländern 
der Fall ist. Gar kein wahlrecht gibt es – in ganz Österreich – für Menschen mit einem Pass 
aus einem außereuropäischen land – auch wenn sie schon lange hier leben und arbeiten. 
Eine Erweiterung des Kreises der wahlberechtigten auf nichtösterreichische staatsbürge-
rinnen bedarf einer Verfassungsänderung.
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GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• Unsere überzeugte haltung zu grund- und menschen- sowie minderheitenrechten und 

der menschenwürde eines jeden Menschen ist inzwischen in der österreichischen Par-
teienlandschaft einzigartig und ein alleinstellungsmerkmal. Die würde des Menschen 
ist unantastbar.

• Beständige antirassismus-arbeit der GrÜNEN, role Models im Bereich Diversität in 
der Partei und unter den Mitarbeiterinnen. Verstärktes Diversitätsbewusstsein in grün 
mitregierten ländern (Charta des Zusammenlebens wien; Monat der Vielfalt salzburg 
u. v. m.). 

ZUKUNFTSPROJEKTE
• ein starkes maßnahmenbündel im Bereich menschenrechte, verankert in einem natio-

nalen aktionsplan: z. B. antirassismus-Kampagnen, eine eigene unabhängige Untersu-
chungsstelle für anzeigen von Polizeigewalt etc. Ziel ist ein Europa, das die Menschen-
rechte seiner Bürgerinnen aktiv schützt und jene von schutzsuchenden ernst nimmt, 
d.h. legale Einreise und schutz ermöglicht.

• schutz vor eingriffen in verfassungsrechtliche grundrechte: ob bei Überwachungs-
maßnahmen, im Versammlungsrecht oder bei der freien Meinungsäußerung. 

• entschiedenes auftreten gegen antisemitismus: Es braucht ein koordiniertes Vorge-
hen der regierung gegen sowohl rechtsextrem als auch islamistisch motivierten antise-
mitismus. Neben einer kompromisslosen haltung sind insbesondere weitere präventive 
Maßnahmen an schulen und in der Jugendarbeit notwendig. 

• Zugang zum recht erleichtern: reform von Gerichtsgebühren und Verfahrenshilfe. Ziel 
der reform ist die senkung der Gerichtsgebühren und der ausbau sowie die freie wahl 
der Verfahrenshilfe bei ausreichender Vergütung.

• strafvollzug reformieren: Bereitstellung von ausreichend finanziellen Mitteln für einen 
strafvollzug, der resozialisierung und therapie zum Ziel hat. Ein funktionierender 
qualitativ hochwertiger strafvollzug ist sowohl im sinn der sicherheit als auch der Men-
schenrechte.

• integrationsmaßnahmen vom ersten tag an: 

• Qualifikationen nutzen: Mitgebrachte Berufsausbildungen und Qualifikationen 
müssen so rasch wie möglich durch das dafür personell aufgestockte aMs erhoben 
werden.

• Die rasche und unbürokratische Bewertung und anerkennung von mitgebrachten 
Qualifikationen soll mit einem novellierten Berufsanerkennungsgesetz, das diesen 
Namen verdient, ermöglicht werden.  

• leistbare Deutschkurse und Berufssprachkurse müssen flächendeckend angeboten 
werden. 
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• „Österreich für Neuankömmlinge“-workshops: Flüchtlinge sollten in workshops in 
das leben hier eingeführt werden.

• Burschen- und Männerarbeit zu Geschlechterdemokratie: in außerschulischen 
workshops, bei weiterbildungen, Jugendprojekten, aber auch in schulen. Es braucht 
intensive auseinandersetzung, die die aneignung von Neuem (etwa Gleichberechti-
gungsthemen) möglich macht. 

• ein gemeinsames europäisches asylsystem umfasst menschenwürdige Erstaufnahme-
zentren, eine faire aufteilung auf alle EU-staaten sowie EU-weit gleiche standards bei 
der Unterbringung und den asylverfahren. Das EU-asylbüro sollte zudem zu einer voll-
wertigen Behörde ausgebaut werden. Dafür reicht ein Mehrheitsbeschluss im EU-rat. 
schaffung eines sicheren und legalen Zugangs durch Botschaftsasyl (siehe Kapitel 1)

• ein faires system zur Familienzusammenführung von Geflüchteten vermeidet jahrelan-
ge Unsicherheit, unterstützt die integration in die Gesellschaft und verhindert schlep-
perei.

• Verfassungsrechtliche Verankerung von allen Kinderrechten gemäß der UN-Kinder-
rechtskonvention ohne Gesetzesvorbehalt. installierung eines unabhängigen Kinder-
rechte-Monitoringausschusses – besetzt mit Expertinnen. Dadurch kann aufgezeigt 
werden, welcher handlungsbedarf konkret besteht und welche Maßnahmen gesetzt 
werden müssen, um rechte von Kindern und Jugendlichen in Österreich zu wahren und 
deren lebensqualität zu verbessern.

• die Un-Behindertenrechtskonvention muss gemeinsam von Bund und ländern umge-
setzt werden: Dazu ist ein übergreifender gesetzlicher rahmen zu schaffen, der z. B. die 
wichtigen bundeseinheitlichen regelungen für Persönliche assistenz beinhaltet. Durch 
die schaffung eines inklusionsfonds ist die Umsetzung der Konvention finanziell sicher-
zustellen. Menschen mit Behinderungen müssen bei der Erstellung und Umsetzung von 
aktionsplänen (Bund und länder) in alle schritte einbezogen werden.

• inklusion von lgBti Forderungen und maßnahmen im nationalen aktionsplan für 
menschenrechte 

• Konsumentinnen-Klagsrechte: Es muss in Österreich möglich sein, dass sich Kon-
sumentinnen gemeinsam gegen scheinbar übermächtige Konzerne zur wehr setzen 
können.
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9. wissen & Forschen
 schafft Zukunft –
 das Bildungssystem
 modernisieren

HERAUSFORDERUNG
Bildung und Forschung haben höchsten stellenwert in unserer Gesellschaft – nicht nur als 
wirtschaftsfaktor, sondern als gesellschaftlicher wert. Bildung eröffnet jedem Menschen 
Zukunftschancen, schafft Perspektiven, stärkt durch soziale Kompetenzen den Zusammen-
halt in der Gesellschaft und die inklusion. Kinder und Jugendliche sind dabei von anfang 
an individuell zu fördern und zu stärken, um den herausforderungen des lebens gewach-
sen zu sein. Die Freude am lernen  und die Neugier stehen dabei immer im Vordergrund. 
aber auch Erwachsene brauchen Bildungsangebote, die im sinne des lebensbegleitenden 
lernens ständige weiterentwicklung ermöglichen.  

ohne Zweifel hat sich im elementaren Bildungsbereich in den letzten zehn Jahren einiges 
zum Positiven verändert. Der ausbau schreitet voran und immerhin 25,5% der Kinder 
unter 3 Jahren sowie 93% der Drei- bis Fünfjährigen haben einen Krippen- oder Kinder-
gartenplatz. Gemessen am gegebenen Bedarf gibt es aber nach wie vor viel zu wenige 
Krippen- und Kindergartenplätze. Die Verantwortung für das angebot sowie die konkrete 
ausgestaltung an elementaren Bildungseinrichtungen liegt bei ländern und Gemeinden. 
Die Folge der föderalen struktur sind neun unterschiedliche gesetzliche lagen.

in den ersten lebensjahren sind Kinder besonders neugierig, aufnahmefähig und wiss-
begierig. spielend eignen sie sich all jene Kompetenzen an, die sie benötigen: soziale, 
sprachliche, motorische, kreative und kognitive. Um Kinder in ihren ersten lebensjahren 
bestmöglich zu begleiten, braucht es gut ausgebildete Elementarpädagoginnen – und für 
diese wiederum motivierende rahmenbedingungen, die durch einen kleineren Betreu-
ungsschlüssel und durch eine adäquate Bezahlung deutlich zu verbessern sind.  

Gute Kenntnisse der Unterrichtssprache Deutsch sind eine wesentliche Voraussetzung für 
schulischen Erfolg. Zehntausende Kinder und Jugendliche haben allerdings Defizite und 
damit Nachteile im Bildungssystem. Die angebotenen Fördermaßnahmen in den Kinder-
gärten und schulen erfolgen oft konzeptlos und durch nicht genügend ausgebildetes 
Personal. Zudem können schülerinnen maximal zwei Jahre Deutschförderunterricht erhal-
ten, was zu wenig ist. sprachförderung muss während der gesamten schulzeit angeboten 
werden.
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rund 40% der Jugendlichen eines altersjahrgangs entscheiden sich für eine lehre im rah-
men der dualen ausbildung. D.h. die lehrausbildung findet sowohl im ausbildungsbetrieb 
als auch in der Berufsschule statt. höchste Qualitätsstandards, moderne lehrpläne und 
offenheit für neue Berufsbilder sind wesentlich für eine zukunftsfähige lehrausbildung. 
lehrlinge und Betriebe sind oft auf sich allein gestellt; Kompetenzen wie Persönlichkeits-
bildung und Entwicklungspotenziale bleiben auf der strecke. 

in der von Österreich ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention ist das recht auf 
inklusive Bildung festgeschrieben. Dennoch haben Menschen mit Behinderungen nicht die 
gleichen Chancen auf Zugang zu Bildung, da ihre volle Bildungsteilhabe vom Kindergarten 
bis zu den Universitäten durch Barrieren, ausnahmeregelungen und gesondert geführte 
Einrichtungen verhindert wird. 

Österreich hat nicht nur eine der niedrigsten akademikerinnenquoten im oECD-Ver-
gleich, sondern auch eine geringe soziale Durchlässigkeit an den hochschulen. Das größte 
Problem dabei ist die deutliche Unterfinanzierung des hochschulsektors. Beliebte studi-
enfächer können den großen andrang an studierenden kaum noch bewältigen. Die oft 
propagierten Zugangsbeschränkungen bergen massive Probleme. sie verursachen hohe 
Kosten und gleichzeitig sagen die auswertungen von Zulassungsprüfungen nichts über die 
tatsächliche Eignung zu einem komplexen studium aus. sie verschieben die studierenden-
ströme auf benachbarte studienfächer, welche in der Folge unter denselben Problemen 
leiden. 

Ein bekanntes und andauerndes Problem im wissenschaftsbetrieb sind prekäre ar-
beitsverhältnisse von jungen wissenschaftlerinnen. aufgrund der Unterfinanzierung der 
Universitäten fehlen gesicherte stellen, daher wird mehr als 50% der lehre von externen 
lektorinnen getragen. an Fachhochschulen ist das Verhältnis von stammpersonal und Ex-
ternen noch deutlich schlechter. Befristete arbeitsverträge, dazwischen oft monatelange 
arbeitslosigkeit, und die Kettenvertragsregelung verunmöglichen eine planbare Karriere 
an der Universität. 

Jede innovation geht letztlich auf Ergebnisse der Grundlagenforschung zurück, die in Ös-
terreich chronisch unterfinanziert ist. während in Österreich zwei Drittel der Forschungs-
gelder für angewandte Forschung und Unternehmensförderung ausgegeben werden, geht 
nur ein Drittel in die Grundlagenforschung – im internationalen Vergleich verhält sich das 
genau umgekehrt.

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• die von den grünen mitausverhandelte Bildungsreform gibt den schulen neue Frei-

heiten und ermöglicht den zukünftigen einstieg in die gemeinsame schule. in Zukunft 
können sie autonom über den Unterrichtsbeginn, den tagesablauf und die Dauer von 
Unterrichtseinheiten entscheiden. Damit kann der schulalltag den Bedürfnissen der 
schülerinnen besser angepasst werden. 
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• Uni-Finanzierung: Der Ende Juni 2017 erzielte Beschluss eines GrÜNEN Parlaments-
antrags ermöglichte den Universitäten die lange geforderte Budgeterhöhung. Für die 
Jahre 2019 bis 2021 werden sie zusätzlich 1,35 Milliarden Euro erhalten. Die ursprünglich 
in der Koalition geplanten strikteren Zugangsregeln wurden vorerst verhindert.

• stipendienerhöhung: Nach langjährigem Druck auf die ÖVP vonseiten der GrÜNEN 
(gemeinsam mit anderen Fraktionen) wurde eine Erhöhung und ausweitung der 
stipendien beschlossen. ab herbst 2017 sollen zusätzlich 10.000 stipendien vergeben 
werden. Die Beträge wurden um 18% erhöht.

• soziale innovationen: stärkung der rahmenbedingungen und ressourcen für soziale 
innovationen

ZUKUNFTSPROJEKTE
• alle Kinder sollen österreichweit hervorragende Bedingungen im Kindergarten 

vorfinden, ob in Vorarlberg, Kärnten oder in wien. Bundesweit sollen dafür einheitliche 
Mindeststandards festgelegt werden. Öffnungszeiten, Kosten, raumgröße, Gruppengrö-
ße und anzahl der Pädagoginnen dürfen nicht länger von der Postleitzahl abhängen. 

• recht für alle Kinder auf einen ganztägigen schulplatz und ausbau der verschränkten 
ganztagsschulen: Das angebot soll für die Eltern in einer Kernzeit von 9 bis 15 Uhr kos-
tenlos sein. Pflichtschülerinnen sollen einen rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung 
haben.

• rechtsanspruch auf einen kostenlosen Kindergartenplatz ab dem 1. geburtstag.

• Zweites kostenloses verpflichtendes Kindergartenjahr: alle Kinder sollen nicht nur ein, 
sondern mindestens zwei Jahre Zeit haben, um für den weiteren Bildungsweg optimal 
vorbereitet zu sein.

• Flexible schuleingangsphase: Ein fließender Übergang vom Kindergarten in die Volks-
schule kann den unterschiedlichen Voraussetzungen und lerngeschwindigkeiten von 
Kindern rechnung tragen.

• der ausbau ganztägiger schulformen führt dazu, dass der tagesablauf schülerinnen-
gerechter gestaltet werden kann und die hausübungen in der schule erledigt werden 
können. 

• neue Ferienregelungen helfen auch Eltern, die Betreuung schulpflichtiger Kinder leich-
ter zu organisieren. 

• einführung der gemeinsamen schule der 10- bis 14-Jährigen, um frühkindliche soziale 
selektion zu beenden.

• sprachförderung findet inklusiv, also innerhalb des Klassenverbandes statt. separate 
sprachstartklassen sind ausschließlich für schulische Quereinsteigerinnen sinnvoll.
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• sprachenvielfalt als Chance: Mehrsprachigkeit als gelebte Normalität von zehntausen-
den schülerinnen in Österreich nutzen und als Chance fördern. 

• ein inklusives Bildungssystem ermöglicht, dass Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen an der Bildungsinstitution und dem sozialraum „schule“ teilhaben können. 
Dazu gehört die barrierefreie ausstattung der schulgebäude, die Bereitstellung nötiger 
infrastruktur, gut ausgebildete sonderpädagoginnen und persönliche assistenz im 
schulalltag. 

• gezielt investieren: ausgewiesene zusätzliche Mittel statt sondertöpfe, um einen 
echten Chancenindex zu finanzieren. Daraus sollen je nach Bedarf der einzelnen schule 
zum Beispiel sprachfördermaßnahmen, Mediation, kleine Klassen, teamteaching und 
vieles anderes mehr bereitgestellt werden. 

• Bildungspflicht ausweiten und die Zukunft der dualen ausbildung: ausdehnung der 
schulpflicht; aufwertung der lehrberufe und faire Bezahlung. Junge Menschen haben 
ein recht auf gute ausbildungs- und qualitätsvolle arbeitsbedingungen.

• lehrlings-Coachings und modernisierte Berufsschule: Um lehrlinge optimal auf die 
heutigen herausforderungen vorzubereiten, ergänzen lehrlings-Coachings in einer mo-
dernisierten Berufsschule die duale ausbildung. Berufsschulen sollen für alle lehrlinge 
in Österreich eine vergleichbare Qualität und vergleichbare standards bieten. lehrbü-
cher gehören auch in der Berufsschule auf den neuesten stand gebracht. Digitalisierung 
auf allen Ebenen ist heute noch kein fixer Bestandteil – das gehört geändert.

• reform der mindestlehrlingsentschädigung: Entsprechend der anhebung der Mindest-
löhne ist auch die Mindestlehrlingsentschädigung anzupassen. Ziel ist es, branchenun-
abhängig einen Mindestbetrag von 700 Euro im 1. lehrjahr zu gewährleisten. Dies 
würde einige jener Berufsbereiche aufwerten, in denen Frauen überproportional stark 
vertreten sind.

• ausweitung von erasmus+: Um neue Erfahrungen, selbstständigkeit und eine Veran-
kerung der Europäischen idee zu ermöglichen, soll eine ausweitung von Erasmus+ mit 
besonderer Berücksichtigung von lehrlingen erfolgen.

• Verbindlicher gemeinsamer ethik- und religionen-Unterricht für alle schülerinnen 
und schüler. 

• hochschulfinanzierung sichern: Bedarfsorientierte Finanzierung der hochschulen 
anstelle einer kapazitätsorientierten studienplatzfinanzierung. Für die hochschulen 
sind seit langem Mittel in höhe von 2 % des BiP angestrebt, nur umgesetzt wurde das 
bisher nicht (ca. bei 1,7 %).

• gezielte studienwahl statt Zugangsbeschränkungen: Fächerübergreifende orientie-
rungsphasen zu studienbeginn ermöglichen studienanfängerinnen eine informierte und 
gezielte studienwahl. Dadurch können sich studierendenströme besser verteilen und 
studienabbrüche reduziert werden. 
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• soziale durchlässigkeit erhöhen: Zugangshürden müssen abgebaut und die soziale 
lage der studierenden verbessert werden. Ein treffsicheres, inklusives und finanziell 
aufgerüstetes stipendiensystem, leistbare Mieten und Öffi-tickets sind dafür grundle-
gend. 

• studienbedingungen verbessern: Die Betreuungsverhältnisse an den Universitäten sind 
durch Personalaufstockungen zu verbessern. studienpläne sollen ausreichend orien-
tierung und freie wahlfächer bieten und nicht verschult sein. Eine allgemeine studie-
neingangsphase erhöht die treffsicherheit der studienwahl. angebote für ältere und 
berufsbegleitend studierende müssen gestärkt werden.

• Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses: Prekäre Dienstverhältnisse an den 
Universitäten und Fachhochschulen bekämpfen und planbare Karrierepfade schaffen. 
strukturelle Diskriminierung von Frauen beseitigen.

• anerkennung der essenziellen Bedeutung von grundlagenforschung: Das Bewusst-
sein in der Bevölkerung für die wichtigkeit von Grundlagenforschung, die arbeit von 
hochschulen und wissenschaftseinrichtungen muss gestärkt werden. Dabei ist auch die 
relevanz von Geistes- und sozialwissenschaften für gesellschaftliche Entwicklungen zu 
betonen.

• entrümpelung des Förderdschungels mit derzeit 216 akteuren, die in Bund und 
ländern mit der abwicklung von F&E-agenden betraut sind. ausbau der transparenz-
datenbank, um Förderflüsse nachvollziehen zu können und ungewollte Doppelförderun-
gen zu vermeiden.

• Umsetzung der Forschungsstrategie 

• attraktivierung der Forschungsprämie für KmUs

• erleichterter Zugang zur rot-weiß-rot-Card für ausländische Forscherinnen, Famili-
ennachzug vereinfachen

• lebensbegleitendes lernen erhält einen neuen stellenwert: lernprozesse enden nicht 
mit abschluss einer ausbildung in Jugendjahren, sondern begleiten Menschen ihr gan-
zes leben. Neben der Beschäftigungsperspektive, etwa im Zuge beruflicher Neuorien-
tierung, geht es dabei auch um persönliche weiterentwicklung.  
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10. Selbstbestimmt und viel-
 fältig – Gleichstellung jetzt!

HERAUSFORDERUNGEN
immer noch haben Frauen in vielen Bereichen nicht die gleichen lebenschancen. tra-
ditionelle rollenbilder und strukturelle Benachteiligungen sind auch im Jahr 2017 weit 
verbreitet. ob in der Familienbetreuung, bei den Jobchancen oder am weg in die Vor-
standsetagen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mann und Frau bedarf endlich 
entsprechender sozialer infrastruktur – sowohl in der stadt wie insbesondere auch am 
land. 

arbeitszeit ist in Österreich sehr unterschiedlich verteilt. Männer arbeiten zu 90% Voll-
zeit, während jede zweite Frau in teilzeit arbeitet. Vollzeitbeschäftigte arbeiteten 2015 im 
Durchschnitt 41,6 stunden pro woche – der zweithöchste wert in der EU. Dies verfestigt 
die ungleiche Verteilung von Familien- und Betreuungsarbeit zwischen Männern und 
Frauen. Viele Frauen spüren am eigenen leib, dass ihr reales leben und ihre Chancen den 
gesetzlichen Errungenschaften und den politischen Versprechen hinterherhinkt: Einkom-
mensunterschiede, schlecht bezahlte Frauenbranchen, armut, die ungleiche Verteilung von 
unbezahlter und bezahlter arbeit und diverse gläserne Decken sind für Frauen bis heute 
realität. hinzu kommen Gewalterfahrungen, herabwürdigende Frauenbilder in den Medien, 
sexismus und Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts.

Das herkömmliche Familienmodell (Vater, Mutter, Kind im haushalt; Eltern verheiratet bis 
ans Ende ihrer tage) wurde nicht erst in den vergangenen Jahren durch weitere Formen 
des Zusammenlebens ergänzt. Die Familienpolitik trägt diesem Umstand in Österreich 
noch nicht in angemessener weise rechnung. Der staat muss für alle gleichermaßen aner-
kennend und unterstützend da sein. immer noch sind klassische rollenbilder tief verankert 
und werden strukturell begünstigt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für viele El-
ternteile, insbesondere Frauen, aufgrund der rahmenbedingungen immer noch eine große 
hürde. Es braucht neue politische antworten auf die aktuellen lebensrealitäten.

Das Kinderbetreuungsgeld wurde 2017 reformiert. Viele Probleme bleiben aber unverän-
dert: lange berufliche auszeiten werden unterstützt, das system ist hochkomplex, allein-
erziehende werden weiterhin benachteiligt und Elternkarenz (= 2 Jahre Kündigungsschutz) 
und die maximale Bezugsdauer sind weiterhin nicht abgestimmt (d.h. Eltern beziehen 
noch Kinderbetreuungsgeld, haben aber längst keinen Kündigungsschutz mehr). Väter 
haben keinen rechtsanspruch auf einen bezahlten Papamonat und der anteil der Monate, 
der für sie reserviert ist, ist nach wie vor sehr gering.

Die lebens- und liebensrealitäten von Menschen sind vielfältig und haben sich im österrei-
chischen recht wiederzufinden. Eingetragene Partnerinnenschaften sind derzeit der Zivi-
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lehe nicht gleichgestellt und sowohl im Bildungs- als auch im Gesundheitsbereich werden 
lGBti-Menschen immer noch tabuisiert. Die Gleichstellung wird auch hier zur selbstver-
ständlichkeit werden. Die Zeit ist überreif. Die lage für lGBti-Personen (lesben, schwule, 
Bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Personen) in Österreich ist verbesserungs-
würdig: Viele erfahren aufgrund ihrer sexuellen orientierung und Geschlechtsidentität
Diskriminierungen und im schlimmsten Fall körperliche Übergriffe.

teilhabe am kulturellen leben ist ein Grundbedürfnis. Die regierung steckt aber mehr 
als zwei Drittel des Kunst- und Kulturbudgets in ihre eigenen trägen tanker wie Bundes-
museen und Bundestheater. Für die vielen unterschiedlichen regionalen initiativen, die das 
kulturelle leben im land erst ausmachen, bleibt hingegen viel zu wenig Geld übrig. Die 
Bundesmuseen rittern gegeneinander in einem unfruchtbaren wettstreit um den nächsten 
Blockbuster. Den Eintritt dazu lassen sie sich trotz hoher staatlicher subventionen teuer 
bezahlen – eine Barriere, die nicht alle übersteigen können oder wollen.

Kaum eine Berufsgruppe verfügt über derart unterschiedliche und unregelmäßige Er-
werbsformen wie Künstlerinnen. Manche Künstlerinnen (speziell im Bereich der Neuen 
Medien) sind zudem auf materielle investitionen angewiesen. sie tragen also ein hohes 
individuelles risiko mit extrem schwankenden Einkommen, hohen investitionen und nicht 
vorhersehbarem Ertrag. leistungen aus der arbeitslosenversicherung entstehen auch nur 
selten.

Film ist ein gesellschaftspolitisch höchst relevantes Medium. Die verfügbaren Mittel 
werden der Bedeutung des Films nicht gerecht. obwohl seit gut einem Jahrzehnt in etwa 
gleich viele Frauen wie Männer Film studieren, kommen verhältnismäßig weniger Frauen 
im Beruf an. immer noch ist die  österreichische Filmbranche stark männlich dominiert.

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• der jährlich erscheinende grüne Frauenbericht hat sich als wichtiger Eckpfeiler und 

impulsgeber in der Diskussion um die Gleichstellung von Mann und Frau etabliert.

• Öffnung der gedenkdienste für Frauen: Mit der Änderung des Zivildienstgesetzes 
haben die GrÜNEN erreicht, dass Gedenkdienst sowie Friedens- und sozialdienste im 
ausland für alle offen stehen und gefördert werden. Bis dahin mussten Frauen und 
nicht-wehrpflichtige Männer selbst für den für Österreich so wichtigen Einsatz aufkom-
men.

• die grünen andersrum werden seit mehr als 20 Jahren mit vielen offen lebenden 
lesben, schwulen, Bisexuellen und transpersonen als laute stimme der Community 
wahrgenommen. in fast allen Bundesländern sind Grüne andersrum aktiv am Entstehen 
vielfältiger queerer Projekte beteiligt gewesen – von der wiener antidiskriminierungs-
stelle für gleichgeschlechtliche und transgender-lebensweisen bis hin zum Gesetz zur 
Eingetragenen Partnerinnenschaft.
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• mehr mittel für zeitgenössische Kunst: wir fordern seit Jahren eine akzentverschiebung – 
beim aktuellen Budget hat sich der Druck ausgezahlt. Es gibt mehr Geld für zeitgenös-
sische Kunst, die freie szene und regionale Kulturinitiativen.

• museumsreform: Zentrale GrÜNE Forderungen (z.B. klar differenzierte sammlungs- 
und ausstellungsprofile, ideen zur Neuordnung der Museen, stärkere Kooperationen 
und Vernetzung zwischen den Museen, Compliance-regeln) wurden in das weißbuch 
zur Museumsreform übernommen.

ZUKUNFTSPROJEKTE
• stärkung der Frauenpolitik, um echte Veränderungen in der Gesellschaft herbeiführen 

zu können:

 • Ein budgetär gestärktes, eigenes Frauenministerium mit größerer legislativer Kraft 
und Mitbestimmungsrechten in allen Gesetzesmaterien

 • Effektive Maßnahmen gegen die Einkommensunterschiede statt ewig andauernder 
lippenbekenntnisse

 • Eine bessere soziale absicherung für Frauen (Notstandshilfe, arbeitslosengeld, 
Grünes Pensionsmodell)

 • Umsetzung von Gender Budgeting auf allen regierungsebenen; einen gerechten 
Zugang zu öffentlichen Geldern sicherstellen

 • Parteienförderung gemäß Verhältnis Frauen/Männer nach tatsächlicher Mandatsver-
teilung nach wahlen

 • Frauenquoten in aufsichtsräten von börsennotierten Unternehmen: Kampagne zur 
Umsetzung des im Juni 2017 beschlossenen Gesetzes ab Jänner 2018

• antidiskriminierungsmaßnahmen: Neben einem wirkungsvollen antidiskriminierungs-
gesetz (siehe seite 49) mit effektiven sanktionen und gleichem schutz für alle, braucht 
es zusätzliche Maßnahmen wie anonymisierte Bewerbungsverfahren im öffentlichen 
Dienst und antirassismus- und antihomophobie-Kampagnen, die zur Bewusstseinsbil-
dung bei Ungleichbehandlungen beitragen.

• Familienarbeit besser aufteilen: Ein modernes Kinderbetreuungsgeld, das die Famili-
enarbeit auf beide Elternteile fair aufteilt. Unser langfristiges Ziel ist es, dass Väter und 
Mütter gleich lange aus dem Beruf aussteigen, um Zeit für ihre Kinder zu haben. Dafür 
brauchen wir mehr Monate, die für Väter reserviert werden und einen rechtsanspruch 
auf einen bezahlten Papamonat. Die Benachteiligung von alleinerziehenden gehört 
ebenso behoben wie die lücke zwischen der maximalen Bezugsdauer des Kinderbe-
treuungsgeldes und dem Kündigungsschutz im rahmen der Elternkarenz.

• Vereinbarkeit: leistbare Kinderbetreuungsmöglichkeiten mit längeren Öffnungszeiten, 
weniger schließtagen, kleineren Gruppen.

• gleicher lohn für gleiche leistung für Frauen und männer. aufwertung der Frau-
en-Branchen.
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• eheöffnung für lesben und schwule und die Öffnung der eingetragenen partnerin-
nenschaft für heterosexuelle Paare.

• gesetz, das vor diskriminierung außerhalb des arbeitsplatzes schützt (levelling-Up 
gemäß der seit 2008 im rat der europäischen Union blockierten antidiskriminierungs-
richtlinie für den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen für Menschen aufgrund von 
alter, Behinderung, sexueller orientierung oder religion); die Erfassung von hate 
Crimes gegen lGBti-Personen und eine strategie, dagegen vorzugehen; Umsetzung 
der Forderungen an die EU-Mitgliedstaaten aus der „strategie gegen homophobie“ 
des Europaparlaments; ein Ende der geschlechtszuweisenden operationen an interge-
schlechtlichen Kindern und Jugendlichen; die freie Namenswahl für trans*Menschen 
ohne pathologische Gutachten und grundsätzlich mehr sichtbarkeit und abbildung von 
lGBti-Menschen in Medien und Gesellschaftspolitik. 

• aktive thematisierung von lgBti-rechten in der österreichischen außenpolitik. im-
mer noch gelten in vielen staaten strafrechtliche Bestimmungen gegen homosexualität 
und wird Gewalt gegen lGBti-Personen angefacht.

• mehr mittel für Kulturinitiativen – niederschwelliger Zugang: GrÜNE Kulturpolitik 
sucht Experimente, Proben und impulse für Programme, die sich mit den lebensbe-
dingungen der Menschen auseinandersetzen. Es braucht eine substanzielle Erhöhung 
der Mittel für die vielen kleinen Kulturinitiativen im land und für eine Kunst, die das Zu-
sammenleben reflektiert und verbessert. Darüber hinaus muss die materielle Basis für 
Projekte verbessert werden, die Jugendlichen und Kindern einen selbsttätigen Umgang 
mit Kunst erlauben.

 • ausweitung des freien Eintritts auf studierende und einen eintrittsfreien tag pro 
Monat für alle,

 • klar differenzierte sammlungs- und ausstellungsprofile,

 • eine radikale Neuordnung der Bundesmuseen. 

 Dadurch entsteht ein niederschwelligerer Zugang zu Kunst und Kultur, den sich 
Besucherinnen leisten können und wollen.

• Künstlerinnen-grundsicherung: Unser Konzept sieht finanzielle Zuwendungen an im 
inland pflichtversicherte Künstlerinnen bis zu einer maximalen höhe von monatlich 
1.750 Euro vor, wenn sie aus eigener leistung weniger als diesen Betrag 12-mal im Jahr 
erwerben können. Dazu soll ein „Künstlerinnen-absicherungsfonds“ errichtet werden, 
dessen Mittel unter anderem aus dem Kunstförderungsbeitrag der Gis-Gebühren aufge-
bracht werden können. Die Konzeptdetails sind umfassend mit den interessenvertretun-
gen zu diskutieren und mit diesen gemeinsam zu erarbeiten, um ein treffsicheres und 
verlässliches system zu schaffen.

• mehr mittel für den österreichischen Film: Dies kann etwa durch Einhebung eines 
Content-Beitrags von Privatsendern bzw. tV-werbevermarktern und Video on De-
mand-Plattformen bewerkstelligt werden. auch die Mittel für den Fernsehfonds austria 
sollen erhöht werden.
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11. transparenz garantieren,
 Macht kontrollieren –
 der Demokratie vertrauen

HERAUSFORDERUNGEN
Das aufkommen von Nationalismus und Populismus in und außerhalb Europas ist auch 
ein Zeichen, dass es antworten braucht auf den wunsch nach einer anderen art, Politik zu 
machen. Jedoch braucht es – anders als es der rechtspopulismus anstrebt – nicht weniger 
(oder nur schein-)Demokatie, sondern mehr Demokratie. Dem auch in Österreich zu 
beobachtenden enormen Vertrauensverlust in demokratische institutionen gilt es offensiv 
entgegenzuwirken – durch transparenz, Kontrolle und mehr Mut zu demokratischen Betei-
ligungsprozessen. Nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa.

Eine funktionierende Demokratie lebt vom wechselspiel der Kräfte. Macht ohne Kontrolle 
mündet in Missbrauch. Um kontrollieren zu können, braucht es Kontrollrechte, klare regeln 
und vor allem transparenz. Gerade an der transparenz mangelt es nach wie vor in Öster-
reich.

Korruption und Machtmissbrauch fügen der österreichischen Volkswirtschaft enormen 
schaden zu. wir GrÜNE decken auf, setzen Maßnahmen und bleiben sauber. Die re-
gierung hat der Mut schon wieder verlassen. ob das größte Finanzdebakel der zweiten 
republik mit dem hypo alpe adria-skandal oder zahlreiche Korruptionsskandale in Zu-
sammenhang mit Beschaffungsvorgängen wie beim Eurofighter (z. B. typenentscheidung, 
Gegengeschäfte, fragwürdiges lobbying, schmiergeldzahlungen): Um in Zukunft Kor-
ruption und Missbrauch zu verhindern, muss lückenlos aufgeklärt und die (politische sowie 
strafrechtliche) Verantwortung geklärt werden.

abgesehen von der Untersuchungsausschussreform war die letzte Periode durch Blocka-
den und stillstand gekennzeichnet. weder wurde das unzeitgemäße amtsgeheimnis abge-
schafft, noch wurden die offensichtlichen Mängel im lobbyinggesetz, Parteiengesetz und 
Medientransparenzgesetz behoben. auch dem rechnungshof wurden dringend benötigte 
weitere Prüfrechte verweigert. Die Bürgerinnen haben ein recht auf transparenz, Mitspra-
che und klare Verantwortlichkeiten. 

Die Medien nehmen eine zentrale rolle in jeder Demokratie ein. Der derzeit gesetzlich 
geregelten Presseförderung für tageszeitungen von etwa 8,5 Mio. Euro pro Jahr stehen 
etwa 200 Mio. Euro indirekter „Förderung“ pro Jahr durch inserate aus dem öffentlichen 
sektor gegenüber. Dieser Praxis mangelt es grob an transparenz und sie birgt die Gefahr 
von gekaufter Berichterstattung in sich. Dies steht im widerspruch zu unabhängigem, 
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qualitativ hochwertigem Journalismus, dessen Förderung in Österreich auf neue Beine 
gestellt werden muss. 

Ein Drittel der Unter-35-Jährigen kann bei einer Umfrage nicht sagen, ob der National-
sozialismus Gutes oder schlechtes gebracht hat. Der wert steigt, je jünger die Bevölke-
rungsgruppe ist. Besonders kritisch ist die situation bei lehrlingen bzw. Personen mit 
lehrabschluss. Eine Ursache dafür ist, dass Politische Bildung in den Berufsschulen kaum 
als demokratiefördernder Unterricht betrieben wird, sondern vielmehr institutionenkunde 
im sinne der alten staatsbürgerkunde darstellt. 

Direktdemokratische instrumente sind, klug eingesetzt, eine Chance. sie können ein 
wichtiger Beitrag zu Beteiligung und Politikgestaltung sein, jedoch auch für populisti-
sche Machtzwecke missbraucht werden. Derzeit gilt: selbst ein sehr stark unterstütztes 
Volksbegehren kann nach aktueller Verfassungsrechtslage im wesentlichen nur ein thema 
öffentlich zur Diskussion stellen, aber kaum ein neues Gesetz hervorbringen. Zur verbind-
lichen abstimmung kommt es nur, wenn der Nationalrat den Bürgerinnen einen Gesetzes-
beschluss zur abstimmung vorlegt. 

Das recht auf information ist noch immer nicht in angemessenem ausmaß durchgesetzt. 
trotz gesetzlicher auskunftspflicht geben Politik und Behörden nur ungern informationen 
her. Es gibt zu viele vage Gründe, warum auskunft verweigert werden kann. Die Durch-
setzung der auskunftspflicht ist zu langwierig. Noch dazu gibt es 10 (9+1) verschiedene 
auskunftspflichtgesetze. 

Eine wesentliche innovative Kraft stellt die Zivilgesellschaft dar. ob als Kompetenzträge-
rinnen, Umsetzerinnen von Projekten, hilfeleistende in der Flüchtlingshilfe oder in anderen 
sozialen organisationen: Viele Bürgerinnen packen an und sind bereits mutige akteurin-
nen eines gesellschaftlichen strukturwandels. 

Der rechtsstaat lebt nur wenn wir wachsam sind. Die reform der Verwaltungsgerichts-
barkeit (die Einführung der Verwaltungsgerichte) wurde 2012 einstimmig vom Nationalrat 
beschlossen. Die Verwaltungsgerichte (neun landesverwaltungsgerichte, ein Bundes-
verwaltungsgericht und ein Bundesfinanzverwaltungsgericht) können von allen Verfah-
rensparteien einer behördlichen Entscheidung angerufen werden. sie prüfen die Ent-
scheidung anhand der Gesetze, treffen allenfalls eine neue Entscheidung oder verweisen 
im ausnahmefall die rechtssache an die Behörde zurück. Nachdem das Bundesverwal-
tungsgericht im Februar der 3. Piste des Flughafens wien die Genehmigung versagt hatte, 
stehen die Verwaltungsgerichte und ihre richterinnen in der Kritik und werden hinterfragt. 
Es ist jedoch aufgabe des Gerichts, von der Politik unabhängig zu entscheiden.

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• Zahlreiche Korruptionsskandale (BUwog, eurofighter, terminal towers) wurden im 

parlamentarischen Untersuchungsausschuss öffentlich gemacht. Einige wesentliche Ver-
schärfungen im strafrecht und bei den transparenzbestimmungen wurden durchgeboxt. 
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• der Untersuchungsausschuss zur hypo alpe adria hat einen Beitrag dazu geleistet, 
dass sich derartige Finanzskandale nicht so schnell wiederholen und schwächen in der 
aufsicht offenkundig wurden.

• ab herbst 2017 werden eine allgemeine Bürgerinnenbegutachtung von gesetzesent-
würfen der Ministerien und ab Jänner 2018 Pilotprojekte zum „Crowdsourcing“ durch-
geführt, welche die Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs mit Einbindung der Bevölke-
rung auf einer elektronischen Plattform ermöglichen.

• reform des Untersuchungsausschussverfahrens. Erstmals kann nun die opposition 
auch gegen den willen der regierungsfraktionen einen Untersuchungsausschuss ein-
richten.

ZUKUNFTSPROJEKTE
• Korruption und „Freunderlwirtschaft“ sind keine Bagatelldelikte: Es braucht eine 

konsequente juristische Verfolgung und politische aufklärung bzgl. der täterinnen. 
wirksame instrumente gegen Korruption sind die gerichtliche strafbarkeit illegaler 
Parteienfinanzierung, der schutz der aufdeckerinnen und der ausbau des öffentlichen 
lobbyregisters.

• ein stark unterstütztes Volksbegehren sollte auch etwas bewirken. wird das begehrte 
Gesetz vom Nationalrat nicht beschlossen, ist eine verbindliche Volksabstimmung oder 
zumindest eine Volksbefragung abzuhalten. ausgeschlossen sind Gesetzesentwürfe, 
die gegen die Grund- und Menschenrechte, gegen das recht der Europäischen Union 
und gegen völkerrechtliche Verpflichtungen verstoßen oder eine Verschlechterung der 
rechtsstellung von Minderheiten bewirken. Über weitreichende europäische integrati-
onsschritte sollen europaweite Volksabstimmungen durchgeführt werden.

• aufwertung und gesetzliche Verankerung von schülerinnenparlamenten: Die anlie-
gen von Jugendlichen sind stärker zu berücksichtigen und die Entwicklung partizipati-
ver instrumente ist auszubauen.  

• Kommunales wahlrecht: Unionsbürgerinnen (anderer staaten), die in Österreich leben, 
sollen in wien auch den Gemeinderat bzw. den landtag wählen dürfen, in den übrigen 
Bundesländern auch den landtag. auch für Drittstaatsangehörige ist das kommunale 
wahlrecht, abhängig von der wohnsitzdauer, zu ermöglichen. Die Bundesverfassung 
sollte den Bundesländern jedenfalls die Freiheit geben, mehr Menschen an der politi-
schen willensbildung teilhaben zu lassen. 

• ein einziges informationsfreiheitsgesetz für Österreich soll optimale transparenz von 
Politik und Verwaltung sicherstellen. informationsbegehren ist innerhalb von 4 wochen 
zu entsprechen.

• Korruptionsfreie Beschaffungsvorgänge – keine Verknüpfung mit Gegengeschäften.
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• Zeitgemäße medienförderung steht für transparenz, Qualität und Vielfalt. Es sollen 
sowohl Printmedien als auch digitale Medien gefördert werden. Jede lebendige Demo-
kratie braucht unabhängige information und muss allen zugänglich sein.

• aus- und weiterbildung von Journalistinnen sowie Neugründungen von Medien sollen 
im Besonderen gefördert werden. Der Beitritt zum Presserat als Förderbedingung für 
alle Medien soll sicherstellen, dass für hass und hetze kein Platz ist.

• einführung eines pflichtfaches „politische Bildung“, das von kompetenten lehren-
den mit einem eigenen lehramtsstudium unterrichtet wird. Erfahrungsorientiertes 
zeitgeschichtliches wissen anhand der aktuellen lebensrealität unserer Jugendlichen 
vermitteln. 

• Betriebsratswahlen: wahlrecht für lehrlinge ab 16 (derzeit erst ab 18)

• demokratisierung öffentlicher Unternehmungen: Mehr transparenz und Mitsprache 
durch Beiräte bestehend aus Eigentümerinnen, Beschäftigten, Kundinnen und anderen 
stakeholdern – auf diese weise sollen z.B. gemeinsame richtlinien, strategien und 
ansprüche für öffentliche Dienstleister erarbeitet und einer öffentlichen Diskussion 
unterzogen werden. 

• institutionelle erneuerung: angesichts der großen herausforderungen für Gesellschaft 
und wirtschaft braucht es einen weiterentwickelten institutionellen rahmen, ressour-
cen und neue Formen von Öffentlichkeit. Medien sowie Kunst und Kultur spielen dabei 
eine wesentliche rolle. Es braucht neue Plattformen und Denk-institutionen, die den 
notwendigen strukturwandel begleiten, Vorschläge in die Diskussion bringen und Mög-
lichkeiten schaffen, mit gesellschaftlichen Konflikten und spannungsfeldern umzuge-
hen.

• Beschlussfassung eines Bundesverfassungsgesetzes Zivilgesellschaft, womit Bund, 
länder und Gemeinden beauftragt werden, die zivilgesellschaftlichen organisationen 
und ihr Engagement in den verschiedensten Bereichen wie Menschenrechte, Umwelt 
und soziales zu stärken, nicht zuletzt auch durch finanzielle Förderung.

• Klares Bekenntnis zum rechtsstaat und zu den institutionen des rechtsstaats wie 
Gerichtsbarkeit, Verwaltungsgerichte und den Gerichtshöfen des öffentlichen rechts 
(VfGh und VwGh).  
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12. Erfolgreich wirtschaften –
 in die Zukunft investieren 

HERAUSFORDERUNGEN
Die welt ist im wandel – zukunftsorientierte wirtschaftspolitik braucht neue Prioritäten. 
Die weichenstellungen in richtung Zukunft sind angesichts von Entwicklungen wie der 
Klimaveränderung, der Digitalisierung und sozialer herausforderungen jetzt notwendig 
und zugleich auch Chance für einen verantwortungsbewussten strukturwandel. Nach-
haltiges wirtschaften bedeutet, nicht auf Kosten zukünftiger Generationen zu leben und 
zugleich wichtige Qualitäten heutigen wohlstands zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
aufgabe der kommenden Jahre wird sein, die sozial-ökologische wende zu gestalten.

Eine moderne standortpolitik bedeutet nicht, sich auf lohn- und sozialdumping nach 
unten einzulassen. Viel wichtiger sind andere Faktoren: ausbau der lebensqualität, beste 
aus- und weiterbildungsangebote, gezielte Förderung von Forschung und innovation 
in Zukunftsbranchen, eine moderne infrastruktur sowie eine zukunftsorientierte Migra-
tionspolitik. Vor allem braucht es auch investitionen in Zukunftsbereiche wie Energie, 
Klima- und Umweltschutz. Zum wohle von wirtschaft und Umwelt. Österreich hat dank 
zahlreicher führender Unternehmen in Umwelt- und Energietechnologien eine sehr gute 
ausgangsposition. leider droht hier der ehemalige Vorreiter Europa den anschluss an die 
internationalen Entwicklungen zu versäumen – etwa im Bereich Erneuerbare Energie, wie 
die investitionsentwicklungen der vergangenen Jahre in diesem Zukunftsmarkt zeigen. 
Dabei sind insbesondere ein funktionierender heimmarkt und entsprechende rahmenbe-
dingungen für innovationsorientierte Unternehmen besonders wichtig.

auch wenn unsere wirtschaft immer effizienter mit rohstoffen umgeht, so steigt doch der 
Gesamtumsatz immer weiter an. Unser ressourcenverbrauch ist heute mehr als sechs-
mal so hoch wie vor 50 Jahren. auch der ökologische Fußabdruck Österreich war noch 
nie so groß wie heute: würden alle Menschen auf der welt so leben wie wir, bräuchten 
wir auf Dauer drei Planeten! Eine zukunftsfähige wirtschaft ist auch eine Frage globaler 
Gerechtigkeit. Die wirtschaft wird dominiert durch Produkte aus nicht-nachwachsenden 
und importierten rohstoffen mit immer kürzeren lebenszyklen. Kreislaufwirtschaft und 
Bioökonomie sind jedoch zunehmend im Kommen und eine Chance für Erneuerung.

Kleinstunternehmmen sowie KMUs bilden das rückgrat der heimischen wirtschaft. Viele 
dieser Unternehmen sichern und schaffen arbeitsplätze und wohlstand in den regionen 
und stärken mit Pioniergeist die innovationskraft, die Österreich dringend braucht. Durch 
hohe Kosten, Finanzierungsengpässe und oft prekäre soziale absicherung der Unter-
nehmerinnen werden Gründungen und der laufende Betrieb massiv erschwert. Die stark 
gestiegene anzahl der Einpersonen- und Kleinstunternehmen steht einer struktur ge-
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genüber, die sich immer noch weitgehend an größeren Unternehmen orientiert und mehr 
Barrieren als schienen aufbaut. Kleine Unternehmen zahlen meist drauf. Die wirtschafts-
kammer ist ein gutes Beispiel für strukturkonservative Politik. in vielen Bereichen bestehen 
längst überholte Überregulierungen, die Unternehmen das leben unnötig schwer machen 
und Gründerinnen abhalten. 

Ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit, sich laufend zu verändern und zukunftsfit zu sein, 
ist der tourismus, der für Österreichs wohlstand sowie für Beschäftigung und investiti-
onen auch abseits der Zentralräume wichtig ist. Zwei Drittel der wertschöpfung werden 
zurzeit im winter erzielt. Der Klimawandel wird jedoch insbesondere für niedrige und 
mittlere lagen zu einem wachsenden Problem. Daher wird sich auch die Branche wandeln 
müssen und neue nachhaltige Konzepte entwickeln. 

auch die industrie ist unter Druck. statt für eine „defensive“ absicherung der industrie 
stehen wir GrÜNE für eine offensive industrielle Entwicklung unter Berücksichtigung 
von ressourcengrenzen, mit dem Ziel einer grünen industrie-Ära auf Basis hochwertiger, 
ressourcenschonender Produktion. 

wirtschaft ist mehr als die ausschließlich unternehmerische Perspektive. arbeitnehmerin-
nen sind zentraler Bestandteil des Erfolgs von Betrieben. Die Vertretung ihrer interessen 
und der ausbau der Demokratie in Unternehmen sind teil einer modernen Gesellschaft. 
Entsprechend stellen sich die GrÜNEN gegen die angriffe auf arbeitnehmerinnen-institu-
tionen (aK, Gewerkschaften, Betriebsräte).

Der Klimawandel ist eine große herausforderung für uns alle. Für die heimische wirtschaft 
bietet er aber auch eine riesenchance für Unternehmen in Zukunftsbranchen wie Energie- 
und Umwelttechnik. schon heute arbeiten rund 160.000 Menschen in Österreich in soge-
nannten Öko-Jobs. seit 1993 hat sich ihre Zahl um das Dreifache gesteigert, der Umsatz 
aus umwelttechnischen aktivitäten um das 6,5-Fache. Die Exportquote beträgt 72%; im 
Bereich Umwelttechnik erreicht Österreich einen welthandelsanteil von 1,5%.

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• die Umsetzung des alternativfinanzierungsgesetzes, mit dem die rechtliche Basis für 

Crowdfunding geschaffen wurde, geht auf eine GrÜNE  initiative zurück.

• gewerbeordnung: Erste positive schritte bei der viele Jahre geforderten reform

• Fairer wettbewerb: wir konnten die regierungsposition zu den Geschäftspraktiken der 
großen Buchungsplattformen umdrehen, eine gesetzliche regelung gegen Bestpreis-
klauseln durchsetzen und so den Unternehmen im interesse der Gäste Flexibilität bei 
der Preisgestaltung zurückgeben. 
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ZUKUNFTSPROJEKTE
• in die Zukunft investieren: wir setzen die Prioritäten neu und investieren in die Qualität 

moderner infrastruktur, in Bildung & Forschung, in die weiterentwicklung des sozial- 
und Gesundheitssystems (Care Economy), in klimafreundliche Energieversorgung auf 
Basis erneuerbarer Energieträger bzw. hoher Energieeffizienz und in die Modernisie-
rung sowie den ausbau einer umweltfreundlichen Mobilitätsinfrastruktur. Das schafft 
die Green Jobs der Zukunft.

• gezielte Förderung und intensivierung von Forschung und innovationsentwicklung 
im Bereich neuer, umwelt- und klimafreundlicher technologien und im ressourcen-
management. Parallel dazu auf- und ausbau von weiterbildungsmöglichkeiten in den 
genannten Bereichen. in der wirtschaftsförderung sind weitere anreize (Öko-Bonus) für 
besonders ressourcen- und energieeffiziente Produktionen und Produkte vorzusehen.

• senkung der steuern auf arbeit durch eine öko-soziale steuerreform, deren Umsteue-
rungsvolumen insgesamt ca. 4 Mrd. Euro beträgt.

• echte entrümpelung der gewerbeordnung. handwerkliche tätigkeiten sollen weitge-
hend gänzlich freigegeben werden (tischlerin, Malerin, Fliesenlegerin, Gärtnerin etc.); 
Gewerbe, die in den meisten anderen EU-ländern frei sind, sollen das auch bei uns sein 
(Gastronomie, reisebüros, …).

• Bürokratisierung und überregulierung vermeiden: Echter one stop shop – eine zu-
ständige stelle für Beratung, Gründung, Förderung, steuer, sVa etc.    

• neue ideen und geschäftsmodelle fördern: Um den wandel der wirtschaft positiv 
voranzutreiben braucht es viele neue, kreative Modelle und Geschäftsideen. start-ups 
bieten hier eine echte Chance für den standort. ihr weg soll durch finanzielle anreize – 
etwa bei der Beschäftigung von Mitarbeiterinnen, Unternehmensfinanzierung – sowie 
unbürokratische Förderungen unterstützt und erleichtert werden. insbesondere Kleinst-
betrieben und KMUs soll die Finanzierung vermehrt durch Garantien und haftungen der 
öffentlichen hand erleichtert werden (aws – austria wirtschaftsservice).

• modernes Vergaberecht: Best- statt Billigstbieterprinzip.

• Beiträge wirtschaftskammer: system der Mehrfachmitgliedschaften reduzieren und 
Gesamthöhe des wK-Beitrags deckeln.

• ausbau von mitbestimmungsrechten der arbeitnehmerinnen im rahmen der arbeits-
verfassung. Demokratie macht auch vor der arbeitswelt nicht halt – Ziel ist die Etab-
lierung von mehr demokratischer teilhabe und Mitbestimmung als teil einer modernen 
Betriebskultur.

• Von der wegwerf- zur reparaturgesellschaft: Bessere steuerliche rahmenbedingun-
gen für reparaturbetriebe. „Kauft“ ein reparaturbetrieb defekte Geräte um 0 Euro ein, 
soll er zukünftig 20 % des Verkaufspreises des reparierten Gerätes als „Einkaufspau-
schale“ annehmen können. Beim weiterverkauf um 100 Euro unterliegen nur mehr 80 
Euro der Einkommenssteuer.
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• maßnahmen zur Verlängerung der lebensdauer von produkten: in der Entwicklung 
und Umsetzung einer rohstoffstrategie wird auf langlebige Produkte, Effizienz, repa-
rierbarkeit, recycling, wiederverwertung und substitution gesetzt.

• Crowdfunding erleichtern: anhebung der Beteiligungsgrenzen im rahmen des al-
ternativfinanzierungsgesetzes; sie sollten auf € 20.000 pro Person, Projekt und Jahr 
angehoben werden.

• strategie zur langfristigen industriestandortabsicherung als weichenstellung für ener-
gieintensive Bereiche in richtung klimafreundlicher technologien und einer Positionie-
rung als führender industriestandort für hochwertige, innovative, ressourcenschonende 
und Co2-arme Produktion. 

• etablierung neuer wohlstandsindikatoren: Das BiP als zentraler Gradmesser für den 
Erfolg oder Misserfolg von wirtschaftspolitik wird sukzessive durch umfassendere 
wohlstandsindikatoren mit Kriterien wie Umweltqualität, work-life-Balance, Einkom-
mensentwicklung, Vermögens- und Einkommensverteilung, Bildung, soziale sicherheit, 
Gemeinwohl etc. abgelöst.

• gemeinwohlökonomie: Unterstützung von initiativen, Gemeinden und Betrieben, die 
sich dem solidarischen wirtschaften und der gemeinwohlökonomischen Bilanzierung 
verschreiben.

• genossenschaften erleichtern: ausbau und Vereinfachung der Bildung von unabhän-
gigen Genossenschaften, etwa durch günstige Bedingungen beim Zugang zu Darlehen, 
Unternehmensförderung und -finanzierung. Neuregelung der haftung der Genossen-
schafterinnen (Nachschusspflicht) – diese haften derzeit zusätzlich zu ihren Genossen-
schaftsanteilen mit einem weiteren Betrag in der höhe der Einlage.
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13. Die digitale Gesellschaft
 gestalten – Chancen nutzen, 
 risiken erkennen

HERAUSFORDERUNGEN
Der Digitale wandel betrifft alle Bereiche unseres lebens. Mit diesem bereits laufenden, 
sich aber stets beschleunigenden Prozess, dessen zukünftige Entwicklung oft noch un-
gewiss ist, sind häufig auch Ängste verbunden. wir GrÜNE sehen die aufgabe darin, den 
digitalen wandel zu begleiten und aktiv mitzugestalten und ihn als Chance zu begreifen: 
eine Chance, neue arbeitsplätze und Unternehmen zu schaffen und eine Chance, das all-
tagsleben aller Bürgerinnen zu vereinfachen. Zugleich sollen risiken frühzeitig erkannt und 
entsprechend in den strategien berücksichtigt werden.

Zu den risiken gehört auch der anstieg der Cyberkriminalität. 2016 verzeichnete das 
Bundeskriminalamt mehr als 10.000 angezeigte Cyberangriffe auf Unternehmen und Pri-
vatpersonen, was einer steigerung von 11,6 Prozent zum Vorjahr entspricht. auch öffent-
liche Einrichtungen werden immer häufiger Ziel von Cyberattacken, wie zum Beispiel die 
lahmlegung von Krankenhäusern in Großbritannien aufgezeigt hat. 

Ein großer teil der Befürchtungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung betrifft erwar-
tete Änderungen der arbeitswelt von morgen. Unzweifelhaft wird sich der arbeitsmarkt 
durch den Digitalen wandel verändern: in gewissen Bereichen werden durch rationali-
sierungen und automatisierungen arbeitsplätze wegfallen; andererseits werden – wie bei 
jeder bahnbrechenden technologischen Entwicklung in der Vergangenheit – neue tätig-
keitsfelder entstehen. ort und Zeit der tätigkeiten werden flexibler werden. Dies bringt 
Vorteile, aber auch Gefahren hinsichtlich der rechte der arbeitnehmerinnen.

hass vergiftet zunehmend die Kommunikation im internet und hat verheerende auswir-
kungen auf die opfer. ob rassistische Motive, sexualisierte Gewalt, homo- und transpho-
bie oder antisemitische Äußerungen: in der digitalen welt braucht es nicht mehr als ein 
Mobiltelefon, um eine Nachricht über das internet einem Millionenpublikum zugänglich zu 
machen. Zwar wurden die Gesetze, die vor hasspostings schützen sollen, mittlerweile an 
vielen stellen nachgeschärft, doch noch immer scheint das strafrecht, das zum Großteil 
aus den siebzigerjahren stammt, mit der rapiden Verbreitung verschiedener hassphä-
nomene überfordert. Bis heute ist es nicht strafbar, jemandem Gewalt oder den tod zu 
wünschen, selbst wenn dabei das Privat- und Berufsleben der betroffenen Personen in 
massivster weise beeinträchtigt wird.

Für die wertschöpfungsketten bringt die Digitalisierung seit Jahren tiefgreifende Än-
derungen mit sich. insbesondere im Kunst- und Kulturbereich ist dies zu beobachten. 
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Kunstschaffende stehen in Vertragsverhandlungen zumeist übermächtigen Verhandlungs-
partnern gegenüber. Es ist schwer für sie, eigene Vertragsbedingungen durchzusetzen. Die 
schieflage führt dazu, dass den Urheberinnen überbordende Zugeständnisse abgerungen 
werden.

Das internet ist ein freies und offenes Medium. Es bedarf weder bezahlter Überholspu-
ren, noch anwendungsbevorzugung durch den internet-serviceprovider. wir dürfen die 
Netzneutralität nicht dem Gewinnstreben einzelner Unternehmen opfern. Netzsperren sind 
kein adäquates Mittel, um gegen illegale streaming-inhalte vorzugehen, wir brauchen ein 
modernes Urheberrecht.

Bei Datenschutz geht es um die sicherung der Freiheit jedes und jeder Einzelnen, selbst zu 
entscheiden, wie sein oder ihr leben aussieht und mit wem er/sie das wissen darüber teilt.

open source software bezeichnet software, deren Quelltext öffentlich zugänglich ist und 
je nach lizenz frei kopiert, modifiziert und verändert werden kann. Die öffentliche Ver-
waltung gibt dagegen jährlich mehrere Millionen Euro für kommerzielle softwarelizenzen 
aus. Die Monopolstellung von windows als Betriebssystem kostet nicht nur Geld, sondern 
schafft auch abhängigkeiten.

GRÜN MACHT DEN UNTERSCHIED
• die grünen haben schon vor Jahren dem hass im internet den Kampf angesagt. in 

zahlreichen Zivil- und strafprozessen, die teilweise auch an die höchstgerichte heran-
getragen wurden, konnten bereits wichtige rechtsfragen geklärt werden.

• implementierung von Foresight und technikfolgeabschätzung im parlamentarischen 
prozess. Beides sind elementare Bausteine einer verantwortungsvollen Politik und 
wichtige werkzeuge in einer modernen Demokratie.

• auf eU-ebene haben sich die grünen für die neue datenschutzgrundverordnung 
stark gemacht und wichtige Meilensteine für einen zeitgemäßen Datenschutz verhan-
delt. Die Festschreibung der Netzneutralität war ein weiterer Erfolg. Es ist allerdings 
weiterhin Vorsicht vor einer aufweichung bestehender regelungen geboten. 

ZUKUNFTSPROJEKTE
• Österreich fit für den digitalen wandel machen: Zuallererst ist die flächendeckende 

Versorgung mit modernstem hochleistungsinternet auf Glasfaserbasis in ganz Öster-
reich sicherzustellen, auch in abgelegenen ländlichen siedlungsräumen. Es braucht 
vermehrte (Um-)Bildungsangebote, um den arbeitnehmerinnen die Qualifikation für 
die arbeitswelt von morgen zu geben. Digitale inklusion muss als gesamtgesellschaftli-
che aufgabe begriffen werden.
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• w-lan im öffentlichen raum: weiterer ausbau von frei verfügbarem, leistungsstarkem 
w-laN im öffentlichen raum, insbesondere dort wo Versorgungslücken bestehen.

• der schutz kritischer infrastruktur und it-sicherheit sind auf höchstem niveau sicher-
zustellen. Bürgerinnen und Unternehmen sind bei der it-sicherheit zu unterstützen und 
vor der immer massiver werdenden Cyberkriminalität bestmöglich zu schützen. Es darf 
kein staatliches interesse an sicherheitslücken zur Überwachung geben. 

• einführung von fächerübergreifender medienbildung in der schule, in der ein kompe-
tenter und verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien vermittelt wird. stärkere 
Berücksichtigung der fächerübergreifenden Vermittlung digitaler Kompetenzen in der 
Pädagoginnenausbildung. 

• aufbau eines österreichweiten Betreuungsnetzwerks und schulungsangebots, um all 
jene Menschen in Österreich am digitalen wandel teilhaben zu lassen, die Gefahr laufen, 
den anschluss zu verlieren. Niemand soll isoliert von der digitalen welt zurückgelassen 
werden.

• green it: ressourcenschonung bei herstellung, Gebrauch und Entsorgung von it-Gerä-
ten.

• steuersystem modernisieren, um der Veränderung der wertschöpfungsketten gerecht 
zu werden.

• Österreich als Vorreiter im Bereich e-government: Ziel soll dabei vor allem die leichte 
Bedienbarkeit für alle und eine Erleichterung für Bürgerinnen und Unternehmerinnen 
sein. 

• arbeitsrecht anpassen: im Bereich des arbeitsrechts gilt es, die Chancen der neuen 
arbeitswelt zu nutzen, gleichzeitig aber eine aushöhlung des arbeitnehmerinnen-
schutzes durch anpassung der rechtlichen rahmenbedingungen zu verhindern. Die 
Digitalisierung soll als Chance zur arbeitszeitverkürzung und nicht als hintertür für die 
De-facto-ausweitung genutzt werden. 

• einrichtung eines online-Bürgerinnenkontos unter einhaltung strengster sicherheits-
maßnahmen, die dem neuesten stand der technik entsprechen, und mit einem einzigen 
interface für alle Bürgerinnen, von dem aus sämtliche Behördenwege einfach, rasch und 
sicher erledigt werden können. E-Governance ist ein angebot (opt-in-Variante) und 
keine Verpflichtung für die Bürgerinnen.

• open data: Mit steuergeld finanziertes wissen soll auch der Bevölkerung zur Verfügung 
gestellt werden. open Data muss zum Grundprinzip der Verwaltung erhoben werden. 

• löschen statt sperren: illegale inhalte sollen von Providern vom Netz genommen werden.

• open source: Die öffentliche Verwaltung soll schrittweise auf die Nutzung von open 
source software und offene Dateiformate umgestellt werden. 

• Für das recht auf Verschlüsselung statt staatlicher sicherheitslücken und hintertüren 
für trojaner-software.
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• open access-publikation als Grundbedingung für öffentlich finanzierte wissenschafts-
förderung.

• Für das recht auf anonymität, sei es gegen tracking, im Zahlungsverkehr oder für freie 
Meinungsäußerung.

• schaffung rechtlicher rahmenbedingungen für die digitalisierte welt: Vom Daten-
schutz über sicherheitsaspekte, Konsumentinnenschutz, Urheber- und Patentrechte, bis 
zu Big-Data – der rechtsrahmen soll – wo möglich – Klarheit schaffen und ist entspre-
chend weiterzuentwickeln. Nutzerinnen von Diensten im Netz müssen bei der Verar-
beitung von Daten immer informiert werden, wozu welche Daten wie lange verwendet 
werden. Die Zustimmung kann nur wissend erfolgen. aGBs (allgemeine Geschäftsbe-
dingungen) müssen so verfasst werden, dass sie für die Nutzerinnen klar verständlich 
und transparent sind. 

• schutz gegen hass im netz: Eine erste Meldestelle gegen hasspostings wurde bereits 
eingerichtet. Jetzt gilt es, die schutzlücken im strafrecht zu schließen, damit in Zukunft 
unmissverständlich klar ist, dass hassposterinnen für ihr Verhalten auch geradestehen 
müssen. 

• ein effektives Urhebervertragsrecht für eine faire Vergütung von Kunstschaffenden.

• rechtssicherheit für Userinnen durch die klare Unterscheidung von kommerzieller und 
nicht-kommerzieller Nutzung sowie die Einführung einer Bagatellschranke.
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